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Programm: 
 
 


 


10:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung  
Heike Becker-Heinrich, die Kinderschutzkoordinatorin des Landkreises 


 


 


Grußworte 
Peer Giesecke, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming  


 
 


Carola Hartfelder, Abgeordnete des Kreistags Teltow-Fläming 
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10:30 Uhr Kinderschutz im Land Brandenburg 
Hans Leitner, Fachstelle Kinderschutz Start gGmbH 


11:15 Uhr Netzwerk Kinderschutz im Landkreis Teltow-Fläming 
  Nils Fladerer, Sprecher der AG Kinderschutz im Landkreis Teltow-Fläming  
  Heike Becker-Heinrich, Kinderschutzkoordinatorin des Landkreises TF 


12:00 Uhr Schutzauftrag trifft Praxis  
Dr. Gabriele Brückner-Drehmel, Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg  


12:30 Uhr Mittagspause 


13:30 Uhr Workshops  
1) insoweit erfahrene Fachkraft 
2) Polizei - Jugendhilfe 
3) Schule - Jugendhilfe 
4) Justiz - Jugendhilfe 
5) Gesundheit - Jugendhilfe 


15:00 Uhr Darstellung der Ergebnisse im Plenum durch die Moderatoren der 
Workshops 2-5 


16:00 Uhr Darstellung des Ergebnisses des Workshops 1 
Öffentliche Vorstellung der insoweit erfahrenen Fachkräfte, die an der 
Qualifizierung des Netzwerkes Kinderschutz im Landkreis Teltow-Fläming 
teilgenommen haben. 
Übergabe der Bescheinigungen durch die Leiterin des Amtes für Jugend und 
Soziales, Waltraud Kahmann.  
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Landkreis Teltow-Fläming


Schutzauftrag trifft Praxis
2. Fachtag Kinderschutz 


25.11.2009



http://intranet.kvtf.dom/index.php





Aufbau des Netzwerks 


Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz
Gemäß § 78 SGB VIII


Sozialraum IV
Jüterbog


Niedergörsdorf
Niederer Fläming


Dahme/Mark


Sozialraum III
Nuthe-Urstromtal


Luckenwalde
Baruth/Mark


Sozialraum II
Blankenfelde-Mahlow


Rangsdorf,
Zossen


Am Mellensee


Landkreis Teltow-Fläming
Verwaltungsleitung (geschäftsführend)


Kinderschutzkoordination


Sozialraum I
Ludwigsfelde
Großbeeren


Trebbin



Vorführender

Präsentationsnotizen

Schirmherr Landrat Peer Giesecke 

Kinderschutzkonferenz zweijährlich (mit politischen Vertretern des Kreises und Fachkräften der Jugendhilfe,…)

Verwaltungsleitung

Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz gemäß § 78 SB VIII�Geschäftsführung: Amt für Jugend und Soziales 

Netzwerkkoordinatorin 

Netzwerkpartner

Regionalkonferenzen in den Sozialräumen (SR)

SRI	    Ludwigsfelde, Großbeeren, Trebbin

SR II    Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Zossen, Am Mellensee

SR III    Nuthe-Urstromtal, Luckenwalde, Baruth/Mark

SR IV    Jüterbog, Niedergörsdorf, Niederer Fläming, Dahme/Mark

Informationsplattform�"Netzwerk Kinderschutz" auf www.teltow-flaeming.de







Sozialräume in TF



Vorführender

Präsentationsnotizen

Sozialraum I: Gemeinde Großbeeren, Stadt Ludwigsfelde, Stadt Trebbin   (ca. 6000 unter 18 Jahre)

Sozialraum II: Gemeinde Blannkenfelde Mahlow, Gem. Rangsdorf, gem. am Mellensee, Stadt Zossen (ca 9000 unter 18 Jahre) 

Sozialraum III: Stadt Luckenwalde, Stadt Baruth Mark, Gem. Nuthe – Urstromthal, (ca. 4000)

Sozialraum IV: Sadt Jüterbog, Gem. Niederer Fläming, Gem. Niedergörsdorf, Amt Dahme Mark  (ca. 4000)







Kinder und Jugendliche 
im Landkreis TF


Sozialraum I-IV Fläche
– SR I / 28.687 ha
– SR II / 37.260 ha
– SR III / 61.605 ha
– SR IV / 81.673 ha


Gesamt SR I-IV     
209.225 ha


Alter < 3 Jahre
– 997
– 1498
– 665
– 618


3778







Schutzmaßnahmen 
2008


• 118 vorläufige Schutzmaßnahmen für 
Kinder und Jugendliche


• das sind 8 mehr als im Jahr 2007
• 62 der in Obhut Genommenen waren 


Jugendliche im Alter ab 14 Jahre; 
56 waren Kinder unter 14 Jahren, 
darunter waren 9 Kinder unter 3 Jahre alt 







Schutzmaßnahmen 
2008


• mehr als ein Drittel der durchgeführten 
Maßnahmen erfolgte auf eigenen 
Wunsch des Kindes oder Jugendlichen







Mitteilungen bei 
Verdacht auf KWG 


2008


• Der Kinder- und Jugendnotruf des 
Landkreises wurde 391 mal in Anspruch 
genommen


• Weiterhin gingen 83 Mitteilungen auf 
Verdacht von Kindeswohlgefährdungen im 
Amt für Jugend und Soziales ein







Schutzmaßnahmen 
und Meldungen 2009


• 146 vorläufige Schutzmaßnahmen für 
Kinder und Jugendliche im Landkreis 
Teltow-Fläming  wurden durchgeführt


• Der Kinder- und Jugendnotruf des 
Landkreises wurde 101 mal in Anspruch 
genommen 


• Zusätzlich gingen 69 Mitteilungen auf 
Verdacht von Kindeswohlgefährdungen im 
Amt für Jugend und Soziales ein 



Vorführender

Präsentationsnotizen

Die 101 Meldungen sind schon bereinigt 

Die Zahlen sprechen nur für das Amt 







Auftrag aus der 
Kinderschutzkonferenz 


2007 (1)


• Ressourcen prüfen und erfassen 
• Bekanntgabe der Kontaktdaten
• Bereitstellung von Basisformationen zum 


Thema Kinderschutz
• einheitliche und praxistaugliche 


Instrumente



Vorführender

Präsentationsnotizen

Eingehende Prüfung und Erfassung der im Sozialraum zur Verfügung stehenden Ressourcen/Angebote und deren Veröffentlichung 

Bekanntgabe der Kontaktdaten aller zuständigen Ansprechpartner im Landkreis Teltow-Fläming











Auftrag aus der 
Kinderschutzkonferenz 


2007 (2)


• Öffentlichkeitsarbeit 
• Fortbildung und Erfahrungsaustausch für 


Fachkräfte zum Thema Kinderschutz
• Klärung verbindlicher Standards zum 


Thema Datenschutz



Vorführender

Präsentationsnotizen

Entwicklung einheitlicher und praxistauglicher Instrumente zur Einschätzung von Risiken und Gefährdung des Kindeswohls und deren Bekanntmachung gegenüber der Fachöffentlichkeit

Information und Aufklärung für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Teltow-Fläming

Fortbildung und Erfahrungsaustausch für Fachkräfte zum Thema Kinderschutz 

Klärung verbindlicher Standards zum Thema Datenschutz









Ressourcen, 
Kontaktdaten und 


Informationen


• Regionalkonferenzen 
• Kontaktliste
• Materialien und Fortbildungen 







Einheitliche praxistaugliche 
Instrumente


• Neuer, einheitlicher Mitteilungsbogen bei 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung


• Handlungsablaufplanung bei 
Kindeswohlgefährdung 



Vorführender

Präsentationsnotizen

Durch Regionalkonferenzen der SR vorbereitet.

In AG Kinderschutz erarbeitet

Ab sofort für alle Netzwerkpartner einzusetzen

Verteilung erfolgt ab sofort



In den Regionalkonferenzen erarbeitetes Grundmodell zur Verifizierung in die jeweilige Trägerschaft gegangen







Öffentlichkeitsarbeit


• Interviews
• Flyer
• Kalender
• Internetseite
• Tag der offenen Tür in der KV



Vorführender

Präsentationsnotizen

Zeitungen und Teltowkanal Wochenspiegel, Antenne Brandenburg 



20.09.09 Tag der offenen Tür 







Fortbildung 
Infos 


• Kommunikation und Gesprächsführung
• Infoveranstaltung zur insoweit erfahrenen 


Fachkraft
• Qualifizierung der insoweit erfahrenen 


Fachkraft
• Schulung der Rettungswachen zum 


Thema Kinderschutz







Aufgaben für 2010


• Erweiterung und Verstärkung des 
Netzwerkes


• Fortbildungen / Fachtage zu den Themen 
Kinderschutz und Datenschutz


• Begleitung und Weiterbildung der insoweit 
erfahrenen Fachkräfte



Vorführender

Präsentationsnotizen

Datenschutz noch aus dem Strategiepapier offen 







Weitere Aufgaben für 
2010


• Entwicklung der Konzeption
• Durchführung der 


Regionalkonferenzen
• Bildung von Arbeitsgemeinschaften







Landkreis Teltow-Fläming


Danke für Ihre Aufmerksamkeit



http://intranet.kvtf.dom/index.php
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Schutzauftrag trifft Praxis 
2. Fachtag Kinderschutz


Luckenwalde, den 25. November 2009


Hans Leitner
Geschäftsführer Start gGmbH


Leiter der Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg







Fachstelle Kinderschutz 
im Land Brandenburg







Programm Programm 


zur Qualifizierung der Kinderschutzarbeit zur Qualifizierung der Kinderschutzarbeit 


im Land Brandenburgim Land Brandenburg


- Kabinettsbeschluss 4/2733 vom 28. März 2006 -







2. Untersuchung von Fällen von Kindesmisshandlung und - 
vernachlässigung (mit Todesfolge)  im Land 
Brandenburg


3. Verfahren zur Abklärung von 
Gefährdungssituationen für 
Kinder in ihren Familien


5. Weiterentwicklung von 
Standards für die ASD-Arbeit 


6. Landesempfehlungen zum Umgang und zur 
Zusammenarbeit bei Kindesvernachlässigung und 
Kindesmisshandlung


4. Entwicklung u. Durchführung 
eines Praxisbegleitsystems


www.fachstelle-kinderschutz.de


1. Qualitätsentwicklung im 
Allgemeinen Sozialen Dienst 
des Jugendamtes


7. Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie             
Qualifizierung







1. Qualitätsentwicklung im ASD


Programmstruktur
• Zukunftswerkstätten


• Mitarbeiter/innenqualifizierung


• Qualifizierung der ASD-Leiter/innen


• Vor-Ort-Beratung


Hans Leitner/Klaus Roth/Klaus Appel (Hg.)


Qualitätsentwicklung im 
Allgemeinen Sozialen Dienst 


des Jugendamtes
Aspekte eines Entwicklungsprozesses in der Jugendhilfe


Praxisentwicklungsprojekt mit allen 
18 Brandenburger Jugendämtern 
von 2001 bis 2006







2. Untersuchung gravierender Kindesvernachlässigung und -misshandlung


• Auswertung der Akten der Staatsanwaltschaften der Jahre 2000 bis 2005,


• ggf. Auswertung entsprechender  Akten der Jugendämter, 


• Bericht und Empfehlungen,


• öffentlicher Diskurs,


• Veröffentlichung







Gutachten







3. Verfahren zur Abklärung von Gefährdungssituationen für Kinder in 
ihren Familien


• Veröffentlichung des Leitfadens zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung - § 8a SGB VIII im Rahmen der Schriftenreihe 
„Kinderschutz aktuell im Land Brandenburg“ (Band 2),


• Evaluation zum Stand der Umsetzung und Einführung des Leitfadens in die 
Praxis der Sozialen Dienste der Jugendämter Brandenburgs sowie dessen 
Fortschreibung,


• Bundesweite Recherche von Instrumenten zur Erfassung und Risikobeurteilung 
von Familiensituationen sowie deren Zusammenstellung und Bewertung,


• Arbeitsmaterial als Handlungsempfehlung zur Qualifizierung der Praxis in den 
Sozialen Diensten der Jugendämter Brandenburgs,


• Veröffentlichung auf der Website (www.fachstelle-kinderschutz.de),







Empfehlungen zur 
Verfahrensgestaltung  
Risikoabschätzung







Leitfaden Kinderschutz 
der Brandenburger 
Jugendämter. 
Kinderschutz aktuell 
im Land Brandenburg 
Band 2


1. Auflage 2006 mit
500 Exemplaren  


2. Auflagen 2007 mit 
1.000 Exemplaren







Leitfaden Kinderschutz 
der Brandenburger 
Jugendämter. 
Kinderschutz aktuell 
im Land Brandenburg 
Band 2


3. Auflage 2008 mit 
400 Exemplaren







4. Entwicklung Praxisbegleitsysteme    


• Bedarfserhebung in und mit den Jugendämtern Brandenburgs,
• Inhaltliche Schwerpunktsetzung für die Entwicklung von Praxisbegleitsystemen 


in Bezug auf: 
- Entwicklung und Qualifizierung von Verfahren (Schwerpunkt 2006),
- Initiierung von Kooperation und Netzwerkarbeit (Schwerpunkt 2007),
- Einzelfallbearbeitung und -beratung (Schwerpunkt 2008),
- Initiierung regionaler Arbeitskreise (Schwerpunkt 2009),
- Krisenintervention.


• Kontraktierung der Leistungen der Fachstelle mit dem Jugendämtern im 
Umfang von derzeit 3 Beratungstagen je Jugendamt pro Jahr,


• Herausgabe von Arbeitsmaterialien für die Praxis über die Website 
(Kinderschutz aktuell im Land Brandenburg, Kinderschutz ABC,    
Kinderschutz INFO AKTUELL, über www.fachstelle-kinderschutz.de),







5. Standards für die Arbeit des ASD


• Bundesweite Recherche zu Personalstandards für die Arbeit des ASD 
unter Berücksichtigung von Aussagen über vertretbare Fallbelastungen,


• Erarbeitung von Empfehlungen zu vertretbaren indikatorengeleiteten 
Fallbelastungen sowie zum Verfahren der Ermittlung einer angemessenen 
Personalausstattung,


• diskursives Verfahren zur fachlichen und kommunalpolitischen 
Meinungsbildung sowie zur Erarbeitung eines empfehlenden 
Arbeitsmaterials für die Personalentwicklung in den Brandenburger 
Jugendämtern,


• Veröffentlichung auf der Website (www.fachstelle-kinderschutz.de),







Expertise
Erstfassung, März 2007


Update, Februar 2008







6. Landesempfehlungen zum Umgang und zur Zusammenarbeit bei 
Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung sowie bei 
entsprechenden Verdachtsfällen


• Veröffentlichung der Landesempfehlungen im Rahmen der Schriftenreihe 
„Kinderschutz aktuell im Land Brandenburg“ Band 1,


• Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung landesweiter 
Fachveranstaltungen,


• Angebot der Erörterung zur Überprüfung bzw. fachlichen Umsetzung der 
Anforderungen aus den Landesempfehlungen für die Qualifizierung der 
Praxis der Sozialen Dienste der Jugendämter im Rahmen des 
Programmpunktes „Praxisbegleitsysteme“







Brandenburger 
Landesempfehlungen zum 
Kinderschutz. 
Kinderschutz aktuell im 
Land Brandenburg Band 1


1. Auflage 2006 mit 
1.000 Exemplaren 


2. Auflage 2007 mit 
6.000 Exemplaren







Brandenburger 
Landesempfehlungen 
zum Kinderschutz. 
Kinderschutz aktuell 
im Land Brandenburg 
Band 1


3. Auflage 2008 mit 
600 Exemplaren







Kinderschutz-Partner


Gesundheit


Justiz


Polizei


Schule







Kinderschutzkarte







Online-Fachforum







Fachveranstaltungen


2008


01. Dezember 2008 Kooperation und Netzwerkarbeit
12. November 2008 Zusammenarbeit Jugendamt und Familiengericht
25. Juni 2008 Zwei Jahre Landesprogramm Kinderschutz


Kooperationsveranstaltungen / Beteiligungen
21. Januar 2008 Qualitätsforum Vollzeitpflege
29. Februar 2008 Kindeswohlgefährdung Herausforderungen 


für die Supervision / DGSv
09. April 2008 Die vergessenen Kinder
07. Mai 2008 Sozialarbeit an Schule
07. Mai 2008 Schutzauftrag trifft Praxis
28. Mai 2008 Deutsch-slowakischer Fachkräfteaustausch
02. Juni 2008 Kinder Schützen – Eltern unterstützen
06. Juni 2008 Vernachlässigung, Misshandlung und Tötung 


von Kindern! Was muss noch passieren?
20. Juni 2008 13. Deutscher Jugendhilfetag
04. Juli 2008 Netze knüpfen von Anfang an
02. September 2008 Fachtag Kinderschutz 
12. September 2008 IgfH Jahrestagung / Magdeburg
25. September 2008 Jugendhilfe und Kinderpsychiatrie
01. Oktober 2008 Strategien zur Weiterentwicklung des präventiven


Kinder- und Jugendschutzes
10. Oktober 2008 3. Präventionstag
15. Oktober 2008 2. Kinderschutzkonferenz: Gemeinsam tragen – 


gemeinsam handeln
17. Oktober 2008 3. Fachtag Kinderschutz – Kooperation 


Jugendhilfe und Schule
10. November 2008 Qualitätsforum Vollzeitpflege







Kinderschutz INFO AKTUELL


01 - Kinderrechte


02 - Gesetzlicher Schutzauftrag


03 - Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII


04 - Schutzplan


05 - Inobhutnahme


06 - Familiengerichtliche Maßnahmen


07 - Betreuungsgeld


08 - Kooperation Jugendhilfe und Schule


09 - Zusammenarbeit Jugendamt und 
Familiengericht


10 - Fachliche Hinweise zur Unterstützung,   
Betreuung und zum Schutz von Kindern 
suchtkranker Eltern







Kinderschutz ABC. 
Kinderschutz aktuell 
im Land Brandenburg
Band 3


1. Auflage 2009 mit 
10.000 Exemplaren







Kinderschutz ABC


Erschienen in verschiedenen 
Brandenburger Printmedien und 
als Newsletter.
Weiterentwicklung als interaktives 
Online-Lexikon auf:
www.fachstelle-kinderschutz.de







Kinderschutz Quiz


Fragen rund um das Thema 
Kinderschutz. Wissen Sie die 
Antworten? - Wir laden Sie ein zu 
einem kleinen Selbsttest auf:
www.fachstelle-kinderschutz.de


1. Können sich Kinder auch alleine ans Jugendamt wenden?


O   Ja. 


O   Nein. Minderjährige dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen beim Jugendamt 
vorsprechen, z. B. der Eltern, eines Lehrers oder einer Nachbarin. 


O   Ja, aber nur mit dem Einverständnis der Eltern.



http://www.fachstelle-kinderschutz.de/cms/front_content.php?idcat=110





Kinderschutzfachkräfte 
nach § 8a SGB VIII


Stand: 8. April 2009


Die insoweit erfahrene Fachkraft
Keine Beschreibung eines neuen Berufsbildes, 


sondern ein verbindliches Element 


der Qualitätssicherung im Kinderschutz


1. Zur Begrifflichkeit


2. Auftragskontext


3. Beauftragung


4. Einsatz


5. Aufgaben


6. Rolle


7. Kontexte für die Arbeit


8. Grenzen in der Betätigung


9. Anforderungen


10. Methodik in der Arbeit


11. Ansiedlung







Qualifizierung für 
Kinderschutzfachkräfte 
nach § 8a SGB VIII


bisher 26 Kurse 


in Berlin, Brandenburg, Sachsen- 
Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, 
Bremen und Niedersachsen 


mit insgesamt  650 Teilnehmer/innen







Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg
c/o Start gGmbH


Lehnitzstraße 22
16515 Oranienburg


Tel.: 03301 56213 Fax: 03301 56263
E-Mail: oranienburg@start-ggmbh.de Internet: www.fachstelle-kinderschutz.de


www.start-ggmbh.de


Mitarbeiter/innen: Hans Leitner
Leiter der Fachstelle Kinderschutz / Geschäftsführer Start gGmbH


Ina Rieck
Mitarbeiterin der Fachstelle Kinderschutz


Kontakt
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Hans Leitner
Geschäftsführer Start gGmbH


Leiter der Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


„Die Landesregierung empfiehlt zur Verbesserung der Kooperation beim Kinderschutz 


die Bildung von Arbeitsgemeinschaften auf der Ebene von Landkreisen bzw. 


kreisfreien Städten. Arbeitsgemeinschaften zum Kinderschutz dienen der 


Institutionalisierung von Kooperation.“


Empfehlungen zum Umgang und zur Zusammenarbeit bei Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung sowie 
bei entsprechenden Verdachtsfällen. 
Kabinettsbeschluss vom 28. März 2006 vom Landtag am 18. Mai 2006 zur Kenntnis genommen (Drs. 4/2733) in Umsetzung des 
Landtagsbeschlusses vom 12. Mai 2004 „Stärkung des Kinderschutzes gegen Gewalt“ (Drs. 3/7469 - B)


Kinderschutz aus der Perspektive Land







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


Im Land Brandenburg gibt es in Verantwortung der Jugendämter in jedem Landkreis 


oder in jeder kreisfreien Stadt kooperative Arbeitsformen. Diese werden mit dem Ziel 


der Qualifizierung der Kinderschutzarbeit allgemein, d. h. zu fallübergreifenden 


Fragestellungen oder zur besseren und schnelleren Bearbeitung von Einzelfällen 


durchgeführt.


Kinderschutz aus der Perspektive Jugendamt







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


Als Kooperationspartner/innen 


stehen den Brandenburger 


Jugendämtern Fachkräfte 


verschiedener Professionen 


und Arbeitsbereiche zur 


Verfügung.


Dabei gibt es jedoch regionale 


und strukturelle Unterschiede.
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Kinderschutz aus der Perspektive Jugendamt







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


Teilnehmer/innen Häufigkeit Anteil Teilnehmer/innen
Häufig 


keit Anteil


Jugendamt 55 20,1 Staatsanwaltschaft 5 1,8


freier Träger HzE 38 13,9 Rechtsanwalt 4 1,5


Gesundheitsamt 26 9,5 Wohnungsbaugesellschaft 3 1,1


Polizei 24 8,8 Jugendsozialarbeit 3 1,1


Klinik 16 5,9 Verfahrenspfleger 2 0,7


andere Träger / Angebote 14 5,1 Selbsthilfe 2 0,7


niegergelassene/r Ärztin / Arzt 13 4,8 Schulpsychologischer Dienst 2 0,7


Kommune 11 4,0 Schwangerschaftsberatung 1 0,4


Hebamme 10 3,7 Partei 1 0,4


Gericht 10 3,7 Ordungsamt 1 0,4


Kita 9 3,3 Krankenkasse 1 0,4


Schulamt 7 2,6 Eigenbetrieb Grundsicherung 1 0,4


Sozialamt 6 2,2 Ehrenamtlicher 1 0,4


Schule 5 1,8 EFB 1 0,4


Arge 1 0,4


Kinderschutz aus der Perspektive Jugendamt







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


Das gesamte  Kooperations- 


volumen der Jugendamts- 


partner/innen mit Blick auf 


deren Präsenz in den ver- 


schiedenen Arbeitsformen 


lässt deutliche Kooperations- 


schwerpunkte erkennen.


Kinderschutz aus der Perspektive Jugendamt


Arbeit
1%


Selbsthilfe
2%


Soziales
13%


Gesundheit
39%


Schule
8%


Justiz
27%


Kommune
10%


http://www.fachstelle-kinderschutz.de/cms/upload/Arbeitsinhalte/Netzwerkarbeit/Kooperation_Kinderschutz_Land_Brandenburg.pdf







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


Kinderschutz aus der Perspektive Jugendamt


Arbeitsformen
• Arbeitskreis Kinderschutz
• AG 78 SGB VIII Kinderschutz
• Regional- oder Stadtteilkonferenz
• Netzwerk Kinderschutz 
• Netzwerk gesunde Kinder
• Arbeitsgruppe Kinderschutz
• Kinderschutzkommission
• Kompetenzteam
• Projektgruppe Kinderschutz
• Servicestelle Kinderschutz
• Steuerungsgruppe Kinderschutz
• Präventionsrat


Die vorhandenen Kooperationsformen sind 


begrifflich und Inhaltlich nicht immer deutlich 


abgrenzbar.


Auch die Zusammensetzung der Teilnehmer/innen 


ist äußerst unterschiedlich und in der Regel an der 


regionalen Infrastruktur und den handelnden 


Personen ausgerichtet.


Häufig obliegt die Initiative und die Geschäftsführung 


dieser Kooperationen den Bereichen Jugend oder 


Gesundheit.







Jugendamtsübergreifende regionale Arbeitsformen zum Kinderschutz


Kinderschutz aus der Perspektive Jugendamt


In diesen Arbeitsformen begegnen sind dabei überwiegend mehrere Professionen:


• zur konkreten Fallbearbeitung, 


• zur Fallreflexion, 


• zur Konzeptentwicklung, 


• zum Zweck der Prozesssteuerung, 


• zum Erfahrungsaustausch,


• zur Organisation und Durchführung von Fortbildung, 


• zur Planung und Realisierung von Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit,


• zur Evaluation.







Praktische Erfahrungen zum Stand regionaler Arbeitsgemeinschaften


These 1


Kinderschutzfälle sind in ihren Ursachen, Wirkungen und Erscheinungen komplexe 
Situationen und Verläufe, die im Sinne der Sicherung des Kindeswohls ein systematisches 
Wahrnehmen, Erkennen, Bewerten und Handeln von Fachkräften erfordern.


These 2


Gelingender Kinderschutz in dieser Komplexität braucht nicht nur zur Umsetzung der 
grundgesetzlichen Norm strukturell die Kooperation verschiedener Professionen bzw. 
Arbeitsbereiche.


Frage


Warum tun Fachkräfte nicht das, was vernünftig und notwendig ist?


Kinderschutz aus der Perspektive Fachstelle







Praktische Erfahrungen zum Stand regionaler Arbeitsgemeinschaften


Kinderschutz aus der Perspektive Fachstelle


Warum Kooperation in Brandenburg nicht immer gut gelingt?


• Unkenntnis zu rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen


• Erwartungen wirken als gegenseitige Überforderung


• Kooperation wird benutzt als Interventionsinstanz in der akuten Krise


• Kooperation als Form der Selbstausbeutung


• Kooperation als eigennütziger Interessenverband zur Besitzstandswahrung und 
Kartellbildung


• Kooperation als Möglichkeit der Kompensation eigenen „Systemversagens“


• Kooperation als Strategie der Delegation und Entlastung


• Kooperation als Forum einer sich bestätigenden Leidensgemeinschaft


• Kooperation als Instanz der Hoffnung, dass dadurch alles besser wird







Praktische Erfahrungen zum Stand regionaler Arbeitsgemeinschaften


Kinderschutz aus der Perspektive Fachstelle


Warum Kooperation dennoch stattfindet und zu guten Ergebnissen führt?


• Realisierung des grundgesetzlichen Wächterauftrages: Über das Kindeswohl wacht 
die stattliche Gemeinschaft (Sicherung der Rechtsstaatlichkeit)


• Form des In-Beziehung-seins (bindungstheoretisch auch als Modell für Betroffene)


• Realisierung des menschlichen Gemeinschaftsprinzips als Überlebensstrategie


• dialektisch im Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konkurrenz


• Möglichkeit der Optimierung im Sinne einer „Kosten-Nutzen-Relation“


• Standard zur Erfassung von Komplexität (Vier-Augen-Prinzip, Kontrolle)


• Sicherung der notwendigen Kompetenzen (Omnipotenz als Überforderung)


• Modell der Beteiligung und nicht des Eingriffs zur Gewährleistung bzw. Durchsetzung 
von Rechtsansprüchen (Partizipation, Eltern helfen - Kinder schützen)







Praktische Erfahrungen zum Stand regionaler Arbeitsgemeinschaften


Kinderschutz aus der Perspektive Fachstelle


Welchen Fragen begegnet man in Kooperationsbezügen?


• Welches ist der gemeinsame „Gegenstand“?


• Was ist das gemeinsame Ziel?


• Gibt es gemeinsame Grundüberzeugungen?


• Gibt es eine verlässliche Vertrauensbasis?


• Was ist der gegenseitige Gewinn?


• Wie wird die gegenseitige Anschlussfähigkeit von Strukturen und Verfahren gesichert?


• Wer sind die handelnden und verantwortlichen Personen?


• Welches sind die gegenseitigen Bedingungen bzw. Forderungen?


• Was sind die eigenen Ressourcen?


• Wo liegt die Belastungsgrenze? 





		Foliennummer 1

		Foliennummer 2

		Foliennummer 3

		Foliennummer 4

		Foliennummer 5

		Foliennummer 6

		Foliennummer 7

		Foliennummer 8

		Foliennummer 9

		Foliennummer 10

		Foliennummer 11

		Foliennummer 12
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Die erfahrene Fachkraft im Kinderschutz gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII 


(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung - insoweit erfahrene Fachkraft) 


Kathrin Spieß ist Sozialpädagogin und arbeitet im sozialpädagogischen Dienst des Amtes für 


Jugend und Soziales im Landkreis Teltow-Fläming 


 


Begrifflichkeit der ieFK 


Insoweit erfahrene Fachkraft ist keine neue Berufsbezeichnung, kein neues Berufsbild, 


sondern sagt aus, dass sie eine in der Risikoabschätzung insoweit erfahrene Fachkraft ist. 


Rechtliche Grundlage: 


SGB VIII - § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 


(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 


oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 


Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 


Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 


Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 


Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 


Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 


(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 


diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 


1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine 


insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass 


die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 


wenn sie diese für erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen 


Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 


Fachliche Anforderungen 


 Pädagogische, psychologische, medizinische abgeschlossene 


Berufsausbildung/abgeschlossenes Studium 


 mehrjährige (mind. 2 Jahre) Berufserfahrung 


 persönliche Eignung 


 Rechtskenntnisse 


 Kenntnisse der Verfahrensweisen in den eigenen Institutionen und der anderen 


Träger (öffentliche und freie Träger) 
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 Netzwerkarbeit 


 Diagnostische Kenntnisse 


 Kenntnisse über gruppendynamische Prozesse 


Was macht eine ieFK? Wie kann ich sie in der Praxis nutzen? 


Auf Anfrage (siehe §8a Abs.2 SGB VIII) 


 Beratung (zur Entscheidungsfindung) 


 Begleitung (der fallzuständigen Fachkraft, des Teams) 


 Mitwirkung an der Risikoabschätzung (auf diagnostischer Basis) 


 eigenständige Gefährdungsabschätzung 


 Reflexion 


 Sie kann bei der Rollenklärung helfen 


 Bei emotional belastenden Prozessen kann sie auf die Sachebene führen 


 Sie dient der Erhöhung der Handlungssicherheit für die fallführende Fachkraft 


 Weist auf Fehleinschätzungen und rechtliche Konsequenzen hin (fallführende 


Fachkraft und ggf. den Träger der Einrichtung) 


 Gibt selbst keine Meldung an das Jugendamt, die Verantwortung bleibt bei der 


fallführenden Fachkraft. 


 Die ieFK übernimmt keine Fallverantwortung 


 Sie kann mit der fallverantwortlichen Fachkraft eine Nachbetrachtung und 


Aufarbeitung des abgeschlossenen Falls durchführen 


 Sie ist außerhalb der Trägerhierarchie angesiedelt und somit autonom 


 Sie hat keinen Beratungsauftrag für die Kinder/Jugendlichen/Eltern. Dies verbleibt 


als Aufgabe bei der fallführenden Fachkraft. 


 Durch die vom Gesetzgeber geforderten Vereinbarungen zwischen Jugendamt und 


Träger von Einrichtungen und Diensten (§ 8a Abs.2 SGB VIII) ist der Auftrag für die 


ieFK sicher zu stellen. 
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Umsetzung der Aufgabe in die Praxis 


Noch offene Fragen aus der Teilnehmerrunde/Welchen weiteren Qualifizierungsbedarf 


haben Sie? 


- Unterschied zwischen ieFK und Kinderschutzbeauftragte (Aufgaben und 


Verantwortlichkeit innerhalb des Trägers)? 


- Regelmäßigen kollegialen fachlichen Austausch, um Sicherheit in der Arbeit zu 


bekommen. 


- Kennenlernen der Rahmenbedingungen in der Arbeit  


- Räumlichkeiten 


- Persönliche Erreichbarkeit/Verfügbarkeit 


- Kenntnis darüber, an wen die fallzuständige Fachkraft sich wenden kann (Liste 


ieFK) 


- Supervision 
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PHK Olaf Lehnhardtarbeitet im Schutzbereich Teltow-Fläming und ist zuständig für das 
Sachgebiet Prävention  
 
Imke Hübner ist Sozialpädagogin und arbeitet im sozialpädagogischen Dienst des Amtes für 
Jugend und Soziales im Landkreis Teltow-Fläming 
 


Ergebnisse des Workshops: 


Soll-Zustand 


 Erweiterung der Ressourcen 


 „Veränderung“ des Kooperationsvertrages Landkreis-Polizei 


 Expliziter Kinder- und Jugendnotdienst (ggf. 2 Notdienste für den Landkreis) 


 Stellenausbau (Jugendhilfe und Polizei) 


 Fachtag Jugendhilfe + Polizei 


 Klare Ziele in der Prävention 


 Klare Ziele in der Intervention 


 Aktive Sozialraumarbeit 


 


§8a SGB VIII 
§ 171 STGB  
§ 225 STGB 


Klare 
mögliche 
Vereinbarung 
zwischen JH 
und Polizei 


Gefährdungsbereich Graubereich 
Leistungsbereich 
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Ralf Mund: Schulkultur 


Ralf Mund ist Schulleiter der Wiesenschule-Oberschule in Jüterbog 


1. Rechtliche Grundlagen zum Auftrag Kinderschutz-Schule 


1.1 Grundgesetz 


Artikel 1 Absatz 1 - „die Würde des Menschen ist unantastbar ..“ 


Artikel 2 Absatz 1 „Allgemeines Persönlichkeitsrecht“ 


Absatz 2 „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ 


Artikel 6 Absatz 2 Elternrecht – Pflege und Erziehung der Kinder ist natürliches Recht der 


Eltern … und Pflicht 


- „Staat/Schule haben nur Wächteramt“ 


- schließt aus, dass gegen den Willen der Eltern … für eine bestmögliche Förderung 


zu sorgen ist 


- Artikel 7 Absatz 1 Schule steht unter Aufsicht des Staates, Schule hat 


Erziehungsauftrag 


- „staatliche Erziehungsauftrag ist dem elterlichen Erziehungsrecht nicht nach-, 


sondern gleichgeordnet“ 


- Staat bestimmt Aufbau und Gliederung der Schule und der Bildungsgänge, Inhalte 


- Eltern haben Beteiligungsrechte 


1.2 Verfassung des Landes Brandenburg 


- Artikel 27 Absatz 2 „in besonderer Weise den Schutz von Staat und Gesellschaft“ 


genießen 


insbesondere für Schule gültig 


- Absatz 5 Kinder und Jugendliche sind „vor körperlicher und seelischer Satz 1 


Vernachlässigung und Misshandlung“ zu schützen 


- Satz 2 Bei Gefährdung des Wohls „hat das Gemeinwesen die erforderlichen Hilfen 


zu gewährleisten und die gesetzlichen Maßnahmen zu ergreifen“ 


- Schule hat keinen spezifischen Handlungsauftrag im Gegensatz zur Jugendhilfe 


- Artikel 28 Bildungs- und Erziehungsauftrag: 


- „die Entwicklung der Persönlichkeit“ zu fördern 


- Eltern und Schule haben gemeinsamen Erziehungsauftrag und die Pflicht zu 


vertraulicher und kontinuierlicher Zusammenarbeit 
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1.3 Brandenburgisches Schulgesetz 


§ 4 Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung 


Absatz 3, Satz 1-3 „Die Schule ist zum Schutz der seelischen und körperlichen 


Unversehrtheit, der geistigen Freiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen 


und Schüler verpflichtet. „Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es 


auch, jedem Anhaltspunkt für Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die 


Schule entscheidet rechtzeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer 


Stellen.“ 


- Schule muss jeden Hinweis nachgehen, unabhängig davon ob er schulische oder 


außerschulische Bezüge hat 


- andere Stellen: - Jugendhilfe, Polizei, Familiengericht 


- Wichtig: Schutz der Persönlichkeitsrechte 


- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aber im Zweifelsfall keine Untätigkeit 


- Anzeigepflicht nach § 138 StGB 


- Recht auf Anzeige bei Verdacht einer strafbaren Handlung, begründeter Verdacht 


muss vorliegen! 


- Dabei keine Schweigepflicht! siehe auch § 65 Absatz 6, BbgSchulG 


§§ 36 – 41 Schulpflicht 


§ 42 Ordnungswidrigkeiten 


§ 63 Grundsätze, Absatz 3 „ Werden im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten einer 


Schülerin oder eines Schülers Tatsachen bekannt, die darauf schließen lassen, dass das 


Wohl dieser Schülerin oder dieses Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist, soll 


die Schulleitung das zuständige Jugendamt unterrichten. Zuvor sind die Eltern zu 


benachrichtigen.“ 


- Fehlverhalten = Verstoß gegen für Schule geltenden Rechtsvorschriften 


- oder gegen die Ordnung der Schule 


- Unterrichtung Jugendamt = Sollvorschrift 
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1.4 Schulkultur (Auszug) 


Teil 1 - Grundsätze 


- Jeder Mensch besitzt Würde, weil er einmalig, unersetzlich und unverzichtbar ist 


- Er hat das Recht, Anerkennung und Achtung zu erfahren und  


- die Pflicht, Achtung und Anerkennung jeden Anderen entgegenzubringen 


Teil 2 - Durchführungsbestimmungen 


- Konfliktbewältigung 


- Kommunikation und Einsicht 


- Mediationsteam 


- Klassenkonferenz 


- Hausordnung 


 


2. Aktuelle Verfahren der Zusammenarbeit Schule-Jugendhilfe an der 


Wiesenschule 


1.5 Verfahrensablauf bei Schulverweigerung (siehe Anlage) 


2.1.1. - Verfahrensablauf (2 Folien) 


2.1.2. - Dokumentation Schulpflichtverletzung (3 Folien) 


1.6 Verfahrensablauf bei Kindeswohlgefährdung 


2.2.1. Aufnahmebogen (vom Amt, 1 Folie) 


2.2.2. Infoblatt für Jugendamt (1 Folie) 


1.7 Probleme 


- Zeitpunkt der Info 


- viel Schreibarbeit, Effizienz unbefriedigend 


- Datenschutz erschwert Zusammenarbeit Schule-Jugendamt/Schulsozialarbeit 


- aktuelle Informationen in Rücklauf schleppend 


- unterschiedliche Ansprechpartner beim Jugendamt (nach Wohnort) 


- Fülle von Arbeit 


- Oft Gefühl der Ungleichbehandlung – Lehrer „nur“ Pflichten 


- Eltern „ nur“ Rechte, Sanktionen? 


3. Quellen 


1. Kinderschutz- Info aktuell – Nr. 8 – Juli 2008 
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2. Expertise zum rechtlich bestimmten Kinderschutzauftrag von Schulen 


3. Grundgesetz 


4. Verfassung des Landes Brandenburg 


5. Brandenburgisches Schulgesetz 


6. Kindeswohlgefährdung 


7. Erkennen und Helfen, 1. überarbeitete Auflage des Kinderschutz-Zentrum Berlin 


e. V., Berlin 2009 


8. Schulkultur der Wiesenschule-Oberschule Jüterbog 
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Anlage 1: "Schulkultur" der Wiesenschule Jüterbog 


 


Teil 1 - Grundsätze 


Im Folgenden werden Grundgedanken zusammengefasst dargestellt. Alle Mitglieder der 


Schulgemeinde verpflichten sich, diese anzuerkennen und täglich einzuhalten. Sie sind 


Maßstab für das Verständnis und die Umsetzung der im zweiten Teil getroffenen 


praktischen Regelungen. 


- Jeder Mensch besitzt Würde, weil er einmalig, unersetzlich und unverzichtbar ist. 


- Er hat daher das Recht, Achtung und Anerkennung zu erfahren und die Pflicht, 


Achtung und Anerkennung jedem anderen entgegenzubringen. 


- Als mündiger Mensch denkt er kritisch, entscheidet selbstverantwortlich und trägt 


die Folgen seiner Entscheidungen. Er erkennt allgemeingültige Gesetze, geltende 


Normen und gemeinsam erarbeitete Regeln an. Er zeigt Mut, für die eigene 


Überzeugung einzustehen, auch wenn er dadurch persönliche Nachteile in Kauf 


nehmen muss. 


- Verantwortung bedeutet, dass er für sein Handeln sich und anderen gegenüber 


Antwort geben kann, für dessen Folgen einsteht und den von ihm verursachten 


Schaden nach Kräften wieder gutmacht. 


- Leistung dient sowohl der Selbstfindung und Selbstverwirklichung der Einzelnen als 


auch dem Gesamtwohl. Lehrer, Schüler und Eltern sind in gleicher Weise 


verpflichtet, ihren Beitrag zum Gelingen der Schule zu leisten: 


die Lehrerin/der Lehrer, 


- indem sie/er ihre/seine Dienstpflichten gewissenhaft erfüllt, 


- die Schülerin/den Schüler bestmöglich fördert, 


- sich schrittweise bei der Lenkung der Lernprozesse zurücknimmt und 


- beispielhaft selbst ein Lernender bleibt; 


die Schülerin/der Schüler, 


- indem sie/er ihr/sein Wissen und Können mehrt, 


- ihr/sein Lernen zunehmend selbst bestimmt und 


- zu einer offenen, sich selbst fordernden Lernhaltung findet; 


die Eltern, 


- indem sie ihrer Tochter/ihrem Sohn dabei Rückhalt geben, 
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- sie/ihn unterstützend begleiten und ihr/ihm angemessenen Freiraum 


geben. 


 


- Kommunikation heißt, dass Gesprächspartner offen und ehrlich miteinander reden, 


einander zuhören und bemüht sind, sich in den anderen hineinzuversetzen. 


- Toleranz verlangt, dass wir Mitmenschen achten und in ihrer Andersartigkeit 


annehmen. Wir bemühen uns, ihre Ansichten und Interessen zu verstehen, ihre 


Rechte zu wahren und auf ihre Gefühle Rücksicht zu nehmen. Intolerantes 


Verhalten nennen wir beim Namen und versuchen, daraus entstehende Konflikte 


gewaltfrei zu lösen. 


- Unter Partnerschaft verstehen wir die vertrauensvolle und ehrliche 


Zusammenarbeit an gemeinsamen Aufgaben und Zielen. Bei wechselseitiger 


Wahrung von Rechten und Erfüllung von Pflichten können so bessere Ergebnisse 


erzielt werden, als sie für den Einzelnen erreichbar wären. 


- Miteinander - füreinander: Im Bemühen um ein erfolgreiches Leben des 


heranwachsenden Menschen finden sich die gemeinsamen Ziele von Schülern, 


ihren Eltern und Lehrern. Zum menschenwürdigen Zusammenleben und zu 


wirkungsvoller Arbeit soll und darf jeder das beitragen, was er selbst vermag; er 


bekommt die nötige Hilfe, wenn er sie braucht. Gegenseitige Rücksichtnahme und 


Unterstützung sollen das Zusammenleben erleichtern und beim Lernen, Lehren und 


Erziehen helfen. 


 


Teil 2 - Durchführungsbestimmungen 


I. Konfliktbewältigung 


9. Jede Art von Diskriminierung, Beleidigung, Bedrohung und Gewaltanwendung – 


auch mit Worten - ist in unserer Schule unzulässig. Das Beispiel von Eltern und 


Lehrern im Gebrauch einer angemessenen und menschenwürdigen Sprache ist 


von großer Bedeutung. 


10. Konfliktregelung: Bei Verstößen gegen die Regeln und bei Konflikten soll 


zunächst im Sinne der "Schulkultur" der Weg über Kommunikation und 


Einsicht gesucht werden. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird das 


"Mediationsteam" hinzugezogen. In dem "Mediationsteam" sind die 


Klassensprecher und Klassensprecherinnen vertreten, die Organisation obliegt 


dem Mediator Michael Lehmann. Es werden ggf. die VertrauenslehrerInnen, die 


KlassenleiterInnen und ein/e Vertreter/in der Schulleitung hinzugezogen. 


Leitgedanken des "Mediationsteams" sollen immer sein, . den jungen Menschen 
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in seiner Entwicklung zu fördern, ihnen zu helfen . den der Schulgemeinde 


eventuell zugefügten Schaden einzusehen und . nach Möglichkeit wieder 


gutzumachen. Dabei sind alle Beteiligten aufgerufen, Konflikte offen darzulegen 


und auf eine friedliche Lösung hinzuarbeiten. Erfordert es die Situation, tagt die 


Klassenkonferenz, um ggf. weiterreichende Erziehungs- und 


Ordnungsmaßnahmen (gemäß § 63/64 BrbSchulG) anzuwenden. 


 


Anlage 2: Hausordnung der Wiesenschule Jüterbog 


11. Alle SchülerInnen sind verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und 


an den Schulveranstaltungen teilzunehmen. 


12. 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn begeben sich alle SchülerInnen unverzüglich zu 


ihren Klassen- oder Fachräumen. Während der Unterrichtszeiten ist Lärm auf 


dem Schulhof und im Schulgebäude zu vermeiden. 


13. Jacken und Mäntel sind an den Hakenleisten in den Räumen anzuhängen. Für 


den eventuellen Verlust von darin befindlichen Wertsachen übernimmt die Schule 


keine Haftung. 


14. Falls eine Lehrkraft fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht erschienen ist, wird 


dieses von den Klassensprechern bzw. Kursverantwortlichen im Sekretariat 


gemeldet. Generell ist ein ungestörter Unterrichtsablauf zu sichern. SchülerInnen 


die erst fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn erscheinen, haben das Recht auf 


diese Unterrichtsstunde verwirkt. Sie gilt in dem Fall als unentschuldigt. Über 


begründete Ausnahmefälle entscheidet die unterrichtende Lehrkraft. 


15. Jedes Verlassen des Raumes bedeutet eine Störung für den Unterricht. Nur in 


Ausnahmefällen kann dieses durch den Lehrer gestattet werden. 


16. Essen und Trinken ist während des Unterrichtes grundsätzlich nicht gestattet. Nur 


in begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei längeren Klassenarbeiten und 


Klausuren) kann dies gestattet werden. 


17. SchülerInnen und LehrerInnen, die als letzte einen Unterrichtsraum nutzen, sind 


dafür verantwortlich, dass 


. die Fenster geschlossen werden, 


. die Stühle auf die Tische gestellt werden. 


18. Unterrichtsräume, Tafeln, Mobiliar und sonstige Geräte sind pfleglich zu 


behandeln und nach der Stunde sauber zu hinterlassen. Entsprechende 


Festlegungen sind durch die KlassenleiterInnen bzw. KursleiterInnen zu erstellen. 
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19. Pausenregelung In den Pausen verlassen die SchülerInnen den 


Unterrichtsraum, die LehrerInnen verschließen die Räume. In den zwei 


Hofpausen verlassen alle SchülerInnen das Schulgebäude, wenn nicht durch 


Abklingeln eine andere Regelung getroffen wird und halten sich auf dem 


Pausenhof auf. Als Pausenhof kann auch die große Wiese genutzt werden. Die 


Sauberkeit der Wiese ist durch die Schülerinnen und Schüler zu sichern. In der 


Mittagspause achten alle EssenteilnehmerInnen auf Ruhe und Sauberkeit im 


Speiseraum. 


20. Während der Freistunden können sich die SchülerInnen im Speiseraum 


aufhalten. Auf Beschluss der Schulkonferenz können SchülerInnen mit 


schriftlicher Erlaubnis der Eltern in Freistunden das Schulgelände verlassen. 


21. Bei Erkrankung während des Unterrichtstages hat sich der Schüler/die Schülerin 


bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer zu melden. Die Schule darf nur 


verlassen werden, wenn die Eltern ihre Zustimmung gegeben haben. 


22. Das Sekretariat ist für SchülerInnen zur Erledigung verschiedener 


Verwaltungsvorgänge (z. B. Schulbescheinigungen) in der Zeit von 9.50 bis 10.10 


Uhr und von 11.50 bis 12.15 Uhr geöffnet. 


23. Toiletten sind notwendige Gemeinschaftseinrichtungen, die besonders sauber zu 


halten sind. Sie sind kein Aufenthaltsraum in den Pausen. Wer die Toilettenräume 


mutwillig beschmutzt, muss sie reinigen. 


24. Jede Klasse hat das Recht, in Absprache mit der Schulleitung ihren Raum selbst 


zu gestalten. Die Fachräume und deren Einrichtung werden besonders 


respektiert, da man dort Gast ist. 


25. Während des Unterrichtes ist der Gebrauch von Informationsträgern wie Handy, 


MP3-Player und ähnlichen Geräten verboten. Bei Nichteinhaltung dieses 


Verbotes werden diese Geräte eingezogen. Im Wiederholungsfall erfolgt ein 


generelles Verbot der Benutzung solcher Geräte für die betreffenden 


Schülerinnen und Schüler für das laufende Schulhalbjahr. 


26. Es ist untersagt Kleidungsstücke oder Embleme zu tragen, die laut Gesetz 


verboten sind. Gleiches gilt für Schuhe mit Stahlkappen und Waffen jeglicher Art. 


Äußerungen oder Symbole, die andere Menschen (Gruppen) massiv abwerten, 


für verbotene Organisationen oder Gewaltherrschaft stehen bzw. diese 


verherrlichen, werden nicht geduldet, ebenso das Abspielen von Mimik mit 


solchen Texten. 
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27. Zur Einhaltung der Hausordnung können Schüler der oberen Jahrgangsstufe 


herangezogen werden. 


28. Die "Schulkultur" mit der "Hausordnung" wird jedem am Schulleben Beteiligten 


ausgehändigt. 


 


Die Erziehungsberechtigten bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie diese zur Kenntnis 


genommen haben; sie sind aufgefordert, Verantwortung bei der Durchsetzung mit zu tragen. 


Zu Beginn eines jeden Schuljahres besprechen Klassenlehrer die "Schulkultur" und 


"Hausordnung" mit ihren SchülerInnen altersgemäß und gründlich. Sie halten dies durch 


einen Vermerk im Klassenbuch/Kursbuch fest. 


Die "Schulkultur" und die "Hausordnung" wurden von der Schulkonferenz am 25.05.2005 


beschlossen. Sie treten am 01. Juni 2005 in Kraft. 


Hödt-Mund-Heimke-Gassanow 


Vorsitzende-Schulleiter-Elternsprecherin-Schülersprecherin, der Schulkonferenz 


Die Änderungen der Punkte 3 und 16 der Hausordnung wurden durch die Schulkonferenz 


am 14.06.2006 beschlossen. 


Lasser (Vorsitzender) Mund(Schulleiter), Schulkonferenz 


Die Änderung des Punktes 15 der Hausordnung wurde durch die Schulkonferenz am 


11.12.2007 beschlossen und tritt zum 14.01.2007 in Kraft. 


Lasser (Vorsitzender) Mund(Schulleiter), Schulkonferenz 
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Anlage 3: Verfahrensablauf bei Schulverweigerung an der Wiesenschule-Oberschule 
Jüterbog - April 2009 


Aufgabe der Schule 
 
Unentschuldigte Fehlzeiten von allen Lehrkräften 
schriftlich festgehalten, ergriffene Maßnahmen und Hilfen dokumentiert 
Klassenbuch – monatliche Aufrechnung 
 


 1.                                Erste Maßnahmen der Klassenlehrkraft   
    


            
            
   


Benachrichtigung der 
Sorgeberechtigten bzw. 
der Volljährigen selbst 
(VV-Schulbetrieb Nr. 7) 
 
 
sofort 


 Gespräch mit dem/der 
Schüler/in 
- Hinterfragen der Gründe 
- angemessene päd. Reaktion 
(Gesprächsnotiz) 
Schülerakte 
 
sofort 


 Einbeziehung der anderen 
Lehrkräfte u. Schulsozial- 
arbeiter  
Ziele: Information, Ab-
stimmung im Vorgehen 
(Protokoll) 
nach der 5. Fehlzeit 


  


 
                  Gespräche 
Informationen und Verabredungen 
(einschl. Dokumentation/Protokoll) 


 
 
2. 


Unentschuldigtes Fehlen dauert an bzw. tritt erneut auf – 6 Fehlzeiten 
  


Klassenlehrer          berät mit Schulleitung weitere Schritte + Schulsoziarbeit  
                                und leitet erneut päd. Maßnahmen ein 
                                „päd. Schritte könnten sein: Telefonanrufe, Hausbesuche, Aufsuchen der 
                                Clique, Elternbriefe durch Schulleitung + Klassenleitung, Aktivität  
                                Schulsozialarbeit, Information an Jugendamt 


   
Schulleitung           - informiert ab 10 unentschuldigten Fehlzeiten in 2 Monaten das            
          Staatl. Schulamt 
                                - informiert gemäß § 63.3 Bbg SchulG das Jugendamt  
                                  Zuvor sind die Sorgeberechtigen davon in Kenntnis zu setzen und 
                                  Unterlagen (§ 41) auszufüllen (V: Klassenleiter) 


 
Schulamt               fordert Sorgeberechtigte schriftlich auf, für einen geordneten Schulbesuch 
zu  
                              ggb. Gesprächs- und Hilfsangebot der Eltern 


Verweis durch die Klassenleitung 
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3. 
         Aufgabe des ASD       (nach Information durch Schule) 


         
    


ASD prüft und meldet sich (persönlich, telefonisch oder schriftlich) zur 
gemeinsamen Absprache mit Klassenlehrer/in über die Schulleitung im 
Zeitraum 2 – 3 Wochen 


       
* prüft = Einladung, 2x Nichterscheinen = Hausbesuch 
Gespräche mit der Familie und Kindern/Jugendlichen 


 
 


Ggf. gemeinsames Gespräch mit Schule, Sorgeberechtigten, Schulsozialarbeiter 
Anderen Fachkräften (z. B. Schulpsychologen, Klassensprecher,  
Person des Vertrauens u. ä.) 
Ziel: Problemerörterung, Sicherstellung des Schulbesuchs, weitere Hilfsangebote 


 
 
 
 
 
Schule prüft: 
Welche zusätzlichen päd. 
Angebote 
möglich sind (Förderung, 
Klassenwechsel, 
Förderausschussverfahren 
u. ä.) 


 ASD prüft: 
welche sozialpäd. Hilfe angeboten 
werden kann, ob rechtliche Schritte 
wegen Gefährdung des Kindeswohls 
eingeleitet werden müssen  
(Familiengericht) u. a. 


 
 
 
 


Schule und ASD stimmen die Maßnahmen miteinander ab (evtl. auch mit  
anderen Institutionen) und arbeiten ergänzend bzw. kooperativ zusammen 


 
 
                                                               Seite 3
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4. 
Handeln des staatlichen Schulamtes gemäß § 41 Abs. 1 BbgSchulG 
in Verbindung mit § 28 Abs. 1 VwVfGBbg 


 
 
 
Die Sorgepflichtigen 
sorgen für regelmäßigen 
Schulbesuch 


 Anhörung ergibt, die 
Sorgeberechtigten haben 
alles ihnen mögliche 
unternommen und sind z. 
Z. selbst hilflos  
Verhängung Zwangsgeld 
ist nicht vorzunehmen 


 Die Sorgepflichtigen 
erscheinen nicht zur 
Anhörung bzw. in der 
Anhörung wird deutlich, 
dass sie auch in Zukunft 
nicht für die Einhaltung der 
Schulpflicht Sorge tragen 
werden 


  
 
Einstellung weiteren 
Verwaltungshandelns 
 


Abgabe des Vorgangs an die 
Kreisordnungsbehörde zur 
Einleitung eines 
Zwangsgeldverfahrens  
- Androhung Zwangsgeld 
- Festsetzung Zwangsfeld 


 
 
 


Information des Jugendamtes über Notwendigkeit weiterer 
Hilfsangebote bzw. über Abgabe des Vorgangs an 
Kreisordnungsbehörde 
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Marion Lindner: Die Aufgaben der Jugendhilfe – ihre Arbeitsfelder und der 
Schutzauftrag im Kinderschutz. 


Marion Lindner ist die teamverantwortliche Sozialpädagogin des sozialpädagogischen 


Dienstes (SpD) im Amt für Jugend und Soziales des Landkreises Teltow-Fläming 


 


Jugendhilfe - Was verbirgt sich dahinter?  


So stellt sich im Allgemeinen die Frage in der Bevölkerung. 


Das Erfordernis des Vorhandenseins eines Jugendamtes innerhalb der Kreisverwaltung ist 


im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - § 69 (3), auch Kinder- und Jugendhilfegesetz 


(KJHG) genannt, festgeschrieben. Darin heißt es: „Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 


diesem Buch errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt, ….“ Zuvor ist in (1) ausgeführt: 


„….örtliche Träger sind die Kreise und kreisfreien Städte…“. 


Innerhalb der Kreisverwaltung Teltow-Fläming ist diese Aufgabe im Amt für Jugend und 


Soziales, dort im Sachgebiet Planung, Controlling und Finanzen angegliedert. Der 


sozialpädagogische Dienst (SpD) nimmt ausschließlich Aufgaben der Jugendhilfe wahr.  


Die Art der Kinder- und Jugendhilfe ist ebenfalls im SGB VIII geregelt. Zweck der Jugendhilfe 


ist die Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, zu einer 


eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung der 


Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen obliegende Pflicht. 


Festgeschrieben im Grundgesetz (GG) Artikel 6.  


Kommen Eltern dieser Pflicht nicht nach, kann eine defizitäre Lage in der Erziehung und 


Entwicklung des Kindes sichtbar werden oder sich auf Dauer abzeichnen – die Gefährdung 


des Kindeswohls entsteht. Sind Eltern dann nicht gewillt oder in der Lage, die Gefahr mit 


Hilfe des SpD selbst abzuwenden, ist die Jugendhilfe legitimiert, in das Familiensystem 


einzugreifen und die eigenständigen Interessen des Kindes gegen die Interessen der Eltern, 


ggf. unter Hinzuziehung des Familiengerichtes  wahrzunehmen. 


Im Blickpunkt der Hilfen des SpD stehen also Familien und ihr Umfeld. Zudem ist der SpD 


der zentrale Anlaufpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien in Krisen-, Not- und 


Belastungssituationen. Folglich hat er mit einer Vielzahl von Gruppen und vielfältigen 


Problemlagen zu tun.  


Der SpD versucht, Ursachen für Not- und Krisensituationen zu erkennen und durch 


Informationen und Hilfsangebote die Betroffenen wieder in die Lage zu versetzen, ihre 


eigenen Kräfte zu mobilisieren und die Probleme zu bewältigen. 
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Die Familie ist für Kinder und Jugendliche eine wesentliche Instanz für die Erziehung. Vor 


diesem Hintergrund ist das wichtigste Anliegen des SpD, Familien so zu unterstützen, dass 


sie ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten wieder entdecken und positiv mobilisieren.  


Die Dienstleistungen des SpD, wie persönliche und erzieherische Hilfen, Beratung und 


Unterstützung und Vermittlung von Leistungen, Schutzfunktionen für gefährdete Kinder und 


Jugendliche, werden für alle Bürgerinnen und Bürger flächendeckend im 


Zuständigkeitsbereich des Amtes für Jugend und Soziales der Kreisverwaltung TF 


gewährleistet.  


Er stellt also die Basis der Hilfs- und Unterstützungsleistungen dar und verfügt über eine 


weite Bandbreite von Hilfearten, die sich aus dem SGB VIII ergeben. Diese Hilfearten 


werden konkret auf jeden Einzelfall angewandt, um eine notwendige und geeignete Hilfeform 


für jede Problemlage zu finden.  


Dies können zum Beispiel:  


- Erziehungsberatung, 


- Soziale Gruppenberatung, 


- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer  


- sozialpädagogische Familienhilfe,  


- Erziehung in einer Tagesgruppe, etc. 


- Vollzeitpflege,  


- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 


- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 


- oder auch eine dem Einzelfall und Bedarf entsprechend „gestrickte“ Hilfe  


sein. 


Die Form und der Umfang der Hilfe wird in Zusammenarbeit mit allen im Einzelfall 


Beteiligten, wie Familie, Kind, Jugendliche, Fachkräfte und Institutionen, abgestimmt und 


festgelegt. Hierzu gibt es im SpD einen Verfahrensablauf zum Hilfeplanprozess. 


In diesem Hilfeplanprozess kann eine kaum zu überblickende Vielzahl an Aufgaben 


entstehen, die die Sozialarbeiter steuern müssen. Sie sind letztlich Generalisten, die über 


umfassende Fachkenntnisse und ein weites Spektrum von Arbeitsmethoden verfügen.  
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Aufgaben, Angebote und Leistungen des Sozialpädagogischen Dienstes: 


- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere durch Beratung in 


Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen 


- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Die Beratung soll 


helfen, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzunehmen, sowie 


Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen. 


Im Falle von Trennung und Scheidung sind Eltern, Kinder und Jugendliche bei der 


Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen 


Sorge zu unterstützen. 


- Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern, die allein für ein Kind oder 


Jugendlichen zu sorgen haben, bei der Ausübung der Personensorge.  


- Als Fachdienst unterstützt der SpD das Familiengericht bei der 


Entscheidungsfindung (z.B. bei Gefährdung des Kindeswohls, Regelung der 


elterlichen Sorge bei Scheidung und Umgangsrecht)  


- Bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes ist der SpD verpflichtet, vorläufige 


Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einzuleiten (z.B. 


Inobhutnahme bei Vernachlässigung, Misshandlung, sexuellem Missbrauch).  


- Wenn Eltern plötzlich ausfallen, erfolgt die Betreuung und Versorgung des Kindes in 


dieser Notsituation. 


- Bei schwerwiegenden Erziehungsproblemen leitet der SpD die notwendige Hilfe zur 


Erziehung ein, begleitet und koordiniert diese durch Hilfeplanung. Hilfeformen sind 


schon genannt worden. 


Das Amt für Jugend und Soziales hat auch im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 


mitzuwirken. Hier wurde ein Spezialdienst die Jugendgerichtshilfe (JGH) eingerichtet. Die 


Sozialarbeiter/in der JGH haben bei strafmündigen Jugendlichen / jungen Volljährigen (wer 


zur Tatzeit vierzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist) nach Straftaten zu prüfen, 


ob für sie das Jugendgerichtsgesetz oder das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist. Sie 


bereiten die Jugendlichen / jungen Volljährigen auf die Hauptverhandlung beim 


Jugendrichter vor, organisieren die Weisungen des Jugendrichters und prüfen die Erfüllung 


der Weisungen gegenüber den jungen Straftätern. Die Jugendlichen / jungen Volljährigen 


werden während dieser Zeit vom / von der Sozialarbeiter/in der Jugendgerichtshilfe begleitet.  
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Pflegekinderdienst 


Der Pflegekinderdienst ist ebenfalls ein Spezialdienst des Sozialpädagogischen Dienstes im 


Amt für Jugend und Soziales im Landkreis Teltow-Fläming. Er arbeitet auf der gesetzlichen 


Grundlage des § 33 SGB VIII. Dieser beinhaltet Hilfen zur Erziehung von jungen Menschen, 


die vorübergehend oder auf Dauer in einer Pflegefamilie leben. Er begleitet Pflegeeltern vor, 


während und nach Beendigung eines Pflegeverhältnisses. Berät sie in allen rechtlichen, 


wirtschaftlichen und pädagogischen Fragen, wirbt kontinuierlich neue Pflegeeltern durch 


Öffentlichkeitsarbeit, bildet Pflegeeltern durch regelmäßige Fortbildung weiter und führt 


Pflegeelterntreffen durch. Vor der Aufnahme eines Pflegekindes absolvieren 


Pflegeelternbewerber ein Bewerberseminar. 


 


Die Prinzipien für die Arbeit des sozialpädagogischen Dienstes: 


- Lebensweltbezug  


- Systemorientierung  


- Integration als Arbeits- und Strukturprinzip  


- Selbsthilfeorientierung, sowie  


- Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.  


Die Beratung im Jugendamt erfolgt kostenlos. 


Dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) liegt also ein präventiv wirkendes, 


partnerschaftliches sozialpädagogisches Leistungsverständnis zu Grunde. Im Vordergrund 


stehen ausgeprägte Beratungs- und Kooperationspflichten des Jugendamtes gegenüber den 


Beteiligten, die Autonomie der Familie und der Abbau der Hilfen außerhalb der Familie 


zugunsten ambulanter Hilfen in der Familie. Der Fokus richtet sich auf die Kompetenzen und 


Ressourcen der Familie und weniger auf die Defizite von Eltern und Kindern. Es hat sich, 


kurz gesagt, ein Wandel von der Eingriffsbehörde zur Dienstleistungsbehörde vollzogen. 


Diesem Anspruch sollen und wollen wir SozialarbeiterInnen des sozialpädagogischen 


Dienstes gerecht werden. 


Alles aus dem Blickwinkel des Kinderschutzes betrachtet, befinden wir uns ständig in einer 


Art Doppelmandat, dem wir jedoch ebenfalls gerecht werden müssen. Grundlage ist der § 8a 


SGB VIII. In dieser Situation befinden sich nicht nur die SozialarbeiterInnen des SpD, 


sondern alle Mitarbeiter der Jugendhilfe, wie z.B. Kita, Hort, Jugendfreizeiteinrichtungen, alle 


Träger die Hilfen zur Erziehung anbieten, schlicht sämtliche Anbieter von Leistungen des 


SGB VIII. 
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Kinder in Gefahr, worum geht es? 


Max hat blaue Flecken; Petra erzählt ihrer Freundin, wie der Vater die Mutter schlägt. Steffi 


wirkt bedrückt und ihre Mutter ist oft ablehnend zu ihr. Bei Justin hat man den Eindruck, er 


kriegt zu Hause nichts „Richtiges" zu essen ... Kinder werden geschlagen, vernachlässigt, 


missbraucht. In der Nachbarschaft, dem Kindergarten, der Jugendfreizeiteinrichtung, der 


Schule bekommt man vieles mit, manches ahnt man, manches will man vielleicht auch gar 


nicht wahrhaben. Das Leid der Kinder macht uns Druck, es soll sofort etwas passieren. Mit 


den Eltern geraten wir in eine schwierige und widersprüchliche Situation. Was soll ich tun? 


Was darf ich tun? Was muss ich tun? Die Sorge um das Kind, das Erziehungsrecht der 


Eltern und der oft schwierige Kontakt zu den Eltern bilden ein spannungsreiches Dreieck. 


Sich darin zum Wohle des Kindes angemessen zu verhalten, ist nicht leicht. 


 


 „Die Jugendhilfe soll Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen“. § 1 


Absatz 3 Nr. 3 SGB VIII 


Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu 


bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine 


Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl 


zu schützen. 


Die durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) vom 


01.10.2005 eingefügten neuen gesetzlichen Bestimmungen in § 8a SGB VIII konkretisieren 


und standardisieren diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der 


Jugendämter, verdeutlichen die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und 


beschreiben Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte. 


Seit Inkrafttreten des § 8a SGB VIII sind deutlich vermehrt Meldungen auf 


Kindeswohlgefährdung eingegangen. Besondere Vorsicht ist dabei bei Familien mit 


Kleinkindern geboten. 


Auch gesellschaftliche Veränderungen haben Auswirkungen auf die Jugendhilfe. Insgesamt 


werden die Problemlagen komplexer. Familien verändern sich dahingehend, dass sie 


zunehmend an Funktionsfähigkeit verlieren und Kindern immer weniger Sicherheit und 


Orientierung bieten können. 


Problemfamilien zu begleiten ist ein heikler und hoch komplizierter Prozess. Der Spagat 


zwischen elterlichem Erziehungsrecht und Kindeswohl ist eine sehr schwierige und sensible 


Aufgabe.  


Wichtig dabei ist der Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Familie und den 


SozialarbeiterInnen.  
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Mit den Familien werden individuelle Hilfen entsprechend dem Hilfekatalog des SGB VIII 


erarbeitet.  


Die „Hilfewünsche“ der betroffenen Familien stimmen oftmals nicht mit den pädagogischen 


Erfordernissen überein. Da die Mitwirkung der Betroffenen jedoch erforderlich ist, kann die 


Erarbeitung einer individuellen Hilfe eine schwierige, langwierige und zeitintensive Aufgabe 


darstellen, die für Außenstehende so nicht wahrnehmbar ist. 


Die Entscheidungswege im SpD erfolgen in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge und 


Intensität. Viele Familien werden über einen längeren Zeitraum hinaus betreut, wobei die 


Hilfebedarfe immer wieder anhand der aktuellen Familiensituation zu ermitteln sind. 


Erschwerend ist, dass viele Familien nicht in der Lage sind, adäquate Hilfen anzunehmen 


und auch nicht angemessen mitwirken. Bis zum Einschreiten des Familiengerichtes entsteht 


dadurch oft eine Zeit, in der eine Hilfeleistung kaum möglich ist. 


Schutzauftrag: 


Durch den Schutzauftrag des § 8a SGB VIII soll das Jugendamt den Kindesschutz als 


Wächteramt mit hoher Qualität und Effizienz erfüllen und immer präsent sein, um Kindern, 


Familien, Müttern und Vätern Hilfe und Unterstützung zu geben.  


Was heißt das konkret im Gesetzestext für das Jugendamt und die 


Träger/Leistungserbringer der Jugendhilfe? 


§ 8a SGB VIII 


(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 


Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 


mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie 


das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 


Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur 


Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat 


es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigtenanzubieten.  


Unser Amt für Jugend und Soziales, in dem der SpD eingebunden ist, verfügt über 


schriftliche Verfahrensstandards, also eine konkrete Vorgehensweise bei der Bearbeitung 


einer Kindeswohlgefährdung und über einen Meldebogen zur einheitlichen Aufnahme von 


Hinweisen. Im Rahmen der Risikoeinschätzung werden Hausbesuche bei 


Gefährdungsmeldungen grundsätzlich zu zweit vorgenommen. Es ist eine  umfängliche 


Dokumentationspflicht gefordert.   


Als Arbeitshilfen gibt es bei uns Diagnosebögen zur Feststellung des Gefährdungsrisikos, die 


jedoch einer ständigen Überprüfung bedürfen.  
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§ 8a SGB VIII  


(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 


nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag 


nach Absatz l in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 


Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 


Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder 


den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 


diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen 


Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 


Mit den meisten Trägern von Einrichtungen und Diensten im Landkreis, die 


Jugendhilfeleistungen erbringen, wurden die notwendigen Vereinbarungen mittlerweile 


abgeschlossen. 


Das Gesetz stärkt die Verantwortung z. B. der Kita, des Hortes oder der Träger  für das Wohl 


der Kinder und zeichnet zugleich den Weg, diese Verantwortung möglichst im Kontakt zu 


den Eltern wahrzunehmen. Aber das Gesetz konfrontiert die ErzieherInnen auch mit einer 


Fülle von Begriffen und Aufgaben, die ihnen zunächst fremd sind, wie z. B. insoweit 


erfahrene Fachkraft oder was gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind. 


Hier soll auch die heutige Kinderschutzkonferenz zur Aufklärung beitragen. 


Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung: 


Kindeswohl ist aus Sicht der Sozialarbeiter im SpD ein konzeptuelles Dilemma, da 


- ein unbestimmter Rechtsbegriff 


- ein wertender Begriff 


- ein psycho-sozialer Begriff 


In Ermangelung einer allgemeinen Definition sind daher die verschiedenen 


Erscheinungsformen der Kindeswohlgefährdung, auf den Einzelfall als Auslegung einer 


solchen hinzuzuziehen, d.h. sie liegt vor, wenn Kinder durch  


- Misshandlung (körperlich oder seelisch) 


- Vernachlässigung (körperlich, seelisch, geistig) 


- oder durch sexuellen Missbrauch 


in ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Entwicklung erheblich gefährdet sind bzw. 


wenn die Verletzungen oder Schädigungen des Kindeswohls bereits eingetreten sind und die 


schädigenden Einflüsse fortdauern. 
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Die Gefährdung oder Verletzung des Kindeswohls wird durch elterliches Fehlverhalten bzw. 


Unterlassen angemessener Fürsorge oder durch das Verhalten Dritter verursacht. 


 


Was könnten mögliche Indikatoren sein? 


Kindeswohlgefährdung ist gegeben bei: 


- körperliche Misshandlung 


- Gefährdung der Gesundheit/mangelnde Versorgung 


- sexuelle Misshandlung 


- Vernachlässigung/Verletzung der Aufsichtspflicht 


Anhaltspunkte beim Kind:  


- schwere oder wiederholte körperliche (evtl. unklare) Verletzungen 


- körperliche oder seelische Krankheitssymptome (Einnässen, Ängste, Zwänge etc.) 


- mangelnde Ernährung (unzureichende Flüssigkeits- und/oder Nahrungszufuhr 


- fehlende, aber notwendige ärztliche Vorsorge u. Behandlung 


- Zuführung gesundheitsgefährdender Substanzen 


- für das Lebensalter mangelnde Aufsicht  


- Hygienemängel (Körperpflege, Kleidung etc.) 


- unbekannter Aufenthalt (Weglaufen, Streunen) 


- fortgesetzte unentschuldigte Schulversäumnisse 


- Gesetzesverstöße 


 


Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung in Familie und Lebensumfeld: 


Gewalttätigkeiten in der Familie 


- sexuelle oder kriminelle Ausbeutung des Kindes  


- Eltern psychisch krank oder suchtkrank, körperlich oder geistig beeinträchtigt 


- Familie in finanzieller bzw. materieller Notlage 


- desolate Wohnsituation (Vermüllung, Wohnfläche, Obdachlosigkeit)  


- traumatisierende Lebensereignisse (Verlust eines Angehörigen, Unglück etc.) 


- schädigendes Erziehungsverhalten u. mangelnde Entwicklungsförderung durch 


Eltern 


- soziale Isolierung der Familie 


 


Anhaltspunkte für mangelnde Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit: 
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- Kindeswohlgefährdung durch Erziehungs- oder Personensorgeberechtigte nicht 


abwendbar 


- fehlende Problemeinsicht 


- unzureichende Kooperationsbereitschaft 


- mangelnde Bereitschaft, Hilfe anzunehmen 


- bisherige Unterstützungsversuche unzureichend 


- frühere Sorgerechtsvorfälle 


 


§ 8a SGB VIII  


(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es 


das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die 


Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des  


Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 


Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das 


Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 


Das heißt - ist nach erster Beurteilung der beim Hausbesuch bzw. beim Besuch des Kindes 


vorgefundenen Situation von einer weiteren, nicht unerheblichen akuten Gefährdung des 


Kindes auszugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben bzw. unmittelbar ins Elternhaus 


zurückkehren würde, wird das Kind vorläufig in die Obhut des Jugendamtes genommen. Die 


Inobhutnahme gegen den erklärten Willen der Eltern bzw. Sorgeberechtigten setzt voraus, 


dass aufgrund der dringenden Gefährdung eine richterliche Entscheidung über eine 


kurzfristige Fremdunterbringung nicht abgewartet werden kann.  


Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, das Kind von jeder anderen Person, auch von den 


Eltern bzw. Sorgeberechtigten wegzunehmen.  


Muss die Inobhutnahme gegen den Widerstand anderer Personen durchgesetzt werden, so 


ist die Polizei als Vollzugshilfe hinzuzuziehen (§ 42 Abs. 6 SGB VIII; § 50 BbgPolG 


(Brandenburgisches Polizeigesetz)).     


Familiengericht 


Grundlage für das Tätigwerden des Familiengerichtes ist § 1666 BGB und beinhaltet 


§ 1666 Abs. 1 und 2 BGB  


- Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 


gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr 
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abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur 


Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 


- In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn 


der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder 


seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen 


des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 


§ 1666 Abs. 3 BGB  


(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 


- Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 


und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 


- Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 


- Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine 


andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung 


aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das 


Kind regelmäßig aufhält, 


- Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem 


Kind herbeizuführen, 


- die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 


- die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 


§ 1666 Abs. 4 BGB  


(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 


gegen einen Dritten treffen. 


Somit ist in diesen Fällen oft eine Arbeit mit den Familien nur im Zwangskontext möglich. 
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§ 8a SGB VIII  


(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 


Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 


die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die 


Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken 


die Personensorgeberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 


Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.  


Der Suche nach der richtigen Befugnisnorm liegt jedoch stets die Problematik zugrunde, 


dass ein Mitarbeiter der Jugendhilfe über Informationen verfügt, die aus fachlicher Sicht 


notwendigerweise einer dritten Stelle oder Person übermittelt werden sollen, damit diese mit 


den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine Gefährdung des Wohls eines Kindes 


oder Jugendlichen abwendet. 


Eine Übermittlung von Sozialdaten aus den besonders geschützten Bereich der Jugendhilfe 


hinaus an eine dritte Stelle bzw. Person. berührt zwangsläufig das Vertrauensverhältnis 


zwischen Mitarbeiter und Kind bzw. Jugendlichen. Erschwerend kommt hinzu, dass der 


Aufgabenbereich einer dritten Stelle bzw. Person nicht identisch mit dem originären 


Hilfeansatz des Jugendhilfeträgers sein muss. Deutlich wird dies bei der Einschaltung der 


Polizei. Es bedarf daher einer sorgfältigen Prüfung der Erforderlichkeit der beabsichtigten 


Übermittlung. 


Der Umgang mit dem Datenschutz wäre sicher in einer anderen Veranstaltung als 


Einzelthema ein Abendfüllendes Thema.  


 


Schlussbemerkung 


Der Schutzauftrag ist eine Chance für die Kinder: 


Ihre Not wird sensibler und fachlich kompetenter wahrgenommen. Die Kompetenz der 


pädagogischen/sozialarbeiterischen Fachkräfte, Eltern eine Brücke zur Hilfe zu bauen, wird 


erhöht. Wenn nötig, wird das Kindeswohl auch gegen den Willen der Eltern gesichert. Die 


Zusammenarbeit wird klarer. Allen Fachkräften, für die Kinderschutz keine Alltagsaufgabe 


ist, insbesondere den Kindertagesstätten und den Jugendfreizeiteinrichtungen sollen 


erfahrene Kinderschutzfachkräfte zur Seite gestellt werden, die sie bei der Einschätzung und 


beim Kontakt zu den Eltern beraten. 


Der Schutzauftrag ist keine Chance für die Kinder, wenn seine fachlichen, personellen  


und finanziellen Implikationen nicht eingelöst werden. 
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Ergebnisse des Workshops 3 


Positiver Ist-Zustand 


- Gemeinsame Fortbildungen z.B. Landesjugendring-kobra-net 


- LK (MBJS) 


- Sozialarbeiter 


- Jugendhilfe 


- Kurze Wege  


- Lehrer/Schulleiter/Amt für Jugend und Soziales 


- Aus Kindessicht:  


- Schule ist die einzige außerfamiliale verpflichtende Institution, die Kinder 


betreut. 


- Lehrer sind Bindungs- / Respektspersonen und Vorbilder 


- § 8a SGB VIII 


- Hinzuziehung zu Hilfeplangesprächen 


- Monatliche Treffen von Sozialarbeitern an Schulen und Mitarbeitern des 


sozialpädagogischen Dienstes in Ludwigsfelde 


- Unterstützung vom Jugendamt bei Beratungsgesprächen in der Schule 


- Erreichbarkeit des Jugendamtes  Bereitschaft zur Kooperation 


 


Kritischer Ist-Zustand 


- Fehlende/ungenügende Sozialarbeit an Schulen 


- Teilnahme an Helferkonferenzen noch nicht durchgängig 


- Rechtliche Definition Kindeswohl!  Wann? 


- Erreichbarkeit des Amtes für Jugend und Soziales für Eltern und Sozialarbeitern an 


Schulen 


- Teilweise mangelnde Kooperation von Schule und Sozialarbeitern an Schulen 


Eltern und Sozialarbeitern an Schulen 


- „Hürde“ Datenschutz 


- Kooperationen mit Schulen sind zum Teil schwierig, werden abgeblockt 


- Es ist alles so pädagogisch – welche Formen gemeinsamer Prävention! 
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Soll-Zustand 


- Bessere „Rückmeldung“ nach der Meldung eines Verdachts auf 


Kindeswohlgefährdung durch Schulleitung 


- Regelmäßiger Kontakt/Austausch zwischen Jugendamt und Schulsozialarbeit 


- Persönliche Kontakte von Jugendamt und Schule 


- Kooperationen weiter verbessern 


- Realistische Schulzuweisungen zu speziellen Lernformen 


- Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Schule 


- Kontakt zwischen Schule und Sozialpädagogischem Dienst enger gestalten, alle 2 


Monate oder nach Bedarf 


- Gemeinsamer Maßnahmekatalog von Jugendhilfe und Schule an die 


Entscheidungsträger 


- Schutzplan für Lehrer/Schule bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 


- Mehr Personal! (Lehrer/innen, Sozialarbeiter, Schulpsychologen, Erzieher) 
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Thomas Vahldiek: Kinderschutz aus Sicht des Familiengerichts 


Thomas Vahldiek ist Familienrichter am Amtsgericht Luckenwalde 


Familiengericht (FamG) 


- Familiengericht (FamG) ist eine besondere so bezeichnete Abteilung des 


Amtsgerichts (vgl. GVG) 


- ist zuständig für Familiensachen (vgl. Familienverfahrensgesetz FamFG) 


- Schutzauftrag des FamG ergibt sich aus Art. 6 GG, §§ 1666, 1684 BGB 


- FamG ist Teil der rechtsprechenden Gewalt gemeinsam mit den (familienrechtlich 


rechtsprechenden) OLGe und BGH 


- daneben (weil keine übergeordnete Fachinstanz zu den Fachgerichten FamG, OLG, 


BGH) Bundesverfassungsgericht, Landesverfassungsgerichte, EuGH, EGMR 


(Menschenrechtsgerichtshof) 


- nach westlich geprägtem Staatsverständnis und Staatsaufbau entscheidet die 


rechtsprechende Gewalt i. d. R. letztverbindlich über den Streit um Rechte bzw. den 


Bestand von Rechten  


- selbst die „Rechtsfeststellung“ durch die Verwaltung kann durch die Gerichte 


(VerwG) überprüft und geändert werden 


Rechtsgrundlagen des Kinderschutzes durch das FamG: 


- allgemeine Menschenrechte, Kinderrechte, sonst. Völkerrecht (z. B. über die 


Rückführung entführter Kinder) – Völkerrechtsvereinbarungen - gelten als 


Bundesrecht und dafür auch für das FamG selbst in seiner Rechtsfindung/-


anwendung (nicht nur für die BRD als Staat) 


- Europarecht der EU (z. B. Zuständigkeits-VO) 


- Grundgesetz (GG), insbesondere (also nicht nur) Art. 1 („Menschenwürde“), 2 


(„Handlungsfreiheit“), 3 („Gleichheit“), 6 („Wächteramt“) 


- §§ 1631, 1631a, 1632, 1666, 1684, 1693, 1696, 1697a BGB, 49 f, 151 f, 155 f 


FamFG 


- das FamG entscheidet letztverbindlich den Streit im Spannungsfeld  


Eltern/Großeltern – Kind – Jugendamt 


- entscheidet über die Kindeswohlgefährdung, und deren Abwehr, über das Sorge-/ 


Umgangsrecht, über Kinderrechte und Kinderpflichten, Elternrechte, Elternpflichten 


Grundgesetz (GG),  (also nicht nur) Art. 1 („Menschenwürde“), 2 („Handlungsfreiheit“), 6 


(„Elternrecht“) 


§§ 1626 f, 1666, 1671 BGB (Sorgerecht), 1684 f (Umgangsrecht) 
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Rechte der Kinder: 


Exkurs: sind Träger von Rechten und Pflichten (= Rechtsfähigkeit), insbesondere auch von 


Grundrechten und ergibt sich i. d. R. bereits daraus, dass das Rechtsgebiet jemanden 


bestimmte Rechte und Pflichten zuspricht – der Zuspruch setzt denknotwendig mit dem 


Zuspruch die Rechtsfähigkeit insoweit  


- Beginn der Rechtsfähigkeit ist für jedes Rechtsgebiet gesondert bestimmt 


- BGB: § 1 


- sonst: § 1 BGB analog oder aus den Umständen  


- auch das gezeugte, ungeborene bzw. nicht vollständig geborene Kind kann 


rechtsfähig sein: §§ 213 alt, 218 StGB – Schutz  durch Strafrecht; § 1923 II BGB - 


Erbrecht 


Grundgesetz (GG), insbesondere (also nicht nur) Art. 1 („Menschenwürde“), 2 


(„Handlungsfreiheit“), 6 („Elternrecht“) 


§§ 1626 f, 1666, 1671 BGB (Anspruch auf kindeswohlgerecht ausgeübtes Sorgerecht; 


Anspruch gegen das Gericht auf fehlerfreies Ermessen bei Aufklärung und Abwehr einer 


Kindeswohlgefahr), 1684 f Umgangsrecht 


- -FamG wird auf Antrag oder von Amts wegen tätig 


- Jedermann kann sich an das FamG wenden und dort eine Kindeswohlgefahr 


„anzeigen“ oder mitteilen, auch anonym oder vertraulich 


- daraus folgt aber nicht, dass dieser Jedermann aber dann auch an diesem 


Verfahren (weiter) beteiligt wird oder dass sogleich zwingend eine Maßnahme des 


Gerichts erfolgt (denn die Anzeige muss ja erst geprüft werden) 


- es gibt (nach meinem Rechtsverständnis) insoweit keine „unschlüssige“ Anzeige 


einer Kindeswohlgefahr, weil jede solche Anzeige verfahrensrechtlich (§ 26 FamFG) 


und materiellrechtlich (§ 1666 BGB) mich zur weiteren Aufklärung verpflichtet 


- am Ende der Aufklärung kann die Erkenntnis stehen, dass Maßnahmen erforderlich 


sind (z. B. Sorgerechtsentzug) oder nicht (dann Verfahrenseinstellung unter 


Beachtung von § 1696 BGB) 


Zentralnorm des Kinderschutzes ist § 1666 BGB, beim Umgang § 1684 BGB 
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Was ist eine Gefahr (des Kindeswohls)? Was ist das Kindeswohl? 


Gefahr: berechtigte Befürchtung/Annahme (Prognose), dass bei unveränderter Sachlage 


aufgrund bestimmter Umstände/Tatsachen ein Schaden sicher eintreten wird 


also: es muss noch kein Schaden eingetreten sein, es genügt die Gefahr (vorverlagerter 


Schutz) 


- - ist ein Schaden bereits eingetreten, liegt rein begrifflich keine Gefahr (vgl. § 1666 


BGB) mehr vor; vielmehr hat sich die Gefahr (die Befürchtung) verwirklicht 


- - die verwirklichte Gefahr darf erst recht nach § 1666 BGB abgewehrt werden, weil 


und wenn schon die (bloße) Gefahr abgewehrt werden darf 


- - zudem ist der Schaden selbst mögliche Quelle für weitere Schäden, so dass der 


Schaden wieder eine Prognose rechtfertigt: er führt – wenn er nicht beseitigt wird – 


zu weiteren, neuen, tieferen Schäden (siehe oben: Gefahr) 


Kindeswohl: ist nicht positiv definiert, ebenso wenig, wann es beeinträchtigt ist 


- - ist ein weit gefasster, fast konturenloser Begriff 


- - umfasst jedenfalls das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes (§ 


1666 BGB) 


- - man kann sich der Kindeswohlbeeinträchtigung m. E. nur durch Ausschluss bzw. 


Einschluss klarer Fälle nähern: 


Sicher ist das Kindeswohl beeinträchtigt, wenn an dem Kind vorsätzliche Straftaten und 


vorsätzliche unerlaubte Handlungen (§ 823 BGB) begangen werden (bei fahrlässigen 


Straftaten – z. B. einfacher Verkehrsunfall – ist dies zweifelhaft) 


Sicher ist das Kindeswohl wohl auch beeinträchtigt, wenn dem Kind nicht das nach SGB 


verbürgte Existenzminimum geleistet wird, es also hungern muss, kein Obdach hat, keine 


Kleidung hat (friert). 


Ob auch ein bestimmtes Maß an Liebe, Zuneigung usw. dazugehört (wohl ja), und welches 


Maß verlangt werden kann (kaum definierbar), muss wohl im, Einzelfall geklärt werden. 


M. E. empfiehlt es sich, das Existenzminimum als Kriterium aufzufassen, bei dessen 


Unterschreitung das Kindeswohl beeinträchtigt ist. 


Dabei ist das Existenzminimum sowohl in körperlicher als auch geistiger und seelischer 


Hinsicht – also allumfassend, was das Leben und Erleben eines Kindes auf Mindestniveau 


ausmacht – zu gewähren. 


(Zitat: Aus sich heraus aus der natürlichen Verbundenheit von Mutter, Vater und Kind, 


getragen von mütterlichen/väterlichen Gefühlen, mütterlicher/väterlicher Verantwortung und 


mütterlichem/ väterlichem Pflichtgefühl müssen die Eltern ihrem Kind zu jeder Zeit die 
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Fürsorge, Pflege, Unterstützung, Schutz, Geborgenheit, Wärme (Nahrung, Kleidung, 


Unterkunft sowieso) im gebotenen Mindestmaß (Existenzminimum und geistig-seelisches 


Existenzminimum) gewähren.) 


Zu beachten ist, dass die Schulpflicht wohl als gesetzlich angeordnetes geistiges 


Existenzminimum zu gelten hat. 


Nach EStG/SGB II/XII ist das „körperliche“ Existenzminimum in Geld definiert. 


Wie hieraus die tatsächlichen Bedürfnisse des Kindes befriedigt werden, ist wieder schwer 


zu beurteilen (Bsp: gesundes Essen, Übergewicht, Rauchen, Alkohol an Kinder (hier wohl 


nein) usw.). 


M. E. ist Rauchen der Eltern in der Wohnung der Kinder unzulässig, da allgemein bekannt, 


gesundheitsgefährdend, aber: kaum bzw. nicht durchsetzbar mangels Wissen und 


Vollstreckungsmöglichkeit.  


I. ü. ist das geistig seelische Existenzminimum schwer zu ermitteln, i. d. R. ebenfalls durch 


Einschluss/Ausschluss klarer Fälle. Gesetzliche Regelungen (Filme, Bücher, Kino) sind 


gesetzlich geregelte Standards. 


Ansonsten: z. B. tägliches mehrmaliges Anbrüllen, Ignorieren usw. wohl ja 


Es gilt: Kinder müssen ihr Schicksal hinnehmen, also ihre Eltern und Familie so, wie sie ist. 


Es gibt keinen Anspruch auf reiche, kluge, besonders erziehungsbegabte oder wenigstens 


durchschnittliche Eltern. 


Sind die Eltern arm, nicht klug, unbegabt usw., liegt kein Fall der Kindeswohlgefahr vor. 


Das gilt i. d. R. auch für den Staat als Vormund usw. Auch dieser kann mal „aus der 


(durchschnittlichen) Norm“ fallen, ohne dabei gleich das Kindeswohl zu gefährden. das 


Kindeswohl (s. o.) darf auch der Vormund nicht gefährden. 
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Jeannette Müller: Informationen und Ergebnisse aus dem Workshop 4 Justiz- 


Jugendhilfe  


Jeannette Müller ist Sachgebietsleiterin des Sachgebietes Planung, Controlling, Finanzen im 


Amt für Jugend und Soziales. Zu ihrem Sachgebiet gehört auch der sozialpädagogische 


Dienst. 


 


Das Grundgesetz, in dem die Grundrechte einer jeden Bürgerin bzw. eines jeden Bürgers -  


also auch die von Kindern und Jugendlichen fest verankert sind - steht über allen 


deutschen Gesetzen.  


Eltern haben demnach das Recht, ihre Kinder  


- eigenverantwortlich,  


- selbstständig und  


- nach ihren Vorstellungen zu erziehen  


Sie nehmen somit die elterliche Sorge auch als grundgesetzliche Pflicht war. 


Auch Kinder haben von Geburt an Rechte, welche Eltern achten und durchsetzen müssen, 


diese sind im Grundgesetzt bzw. auch im BGB verankert: 


- Recht auf die eigene Menschwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) 


- Grundrecht auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) 


- Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art2 Abs. 2 GG) 


- Recht ihrem Entwicklungsstand angemessen behandelt zu werden, selbstständig 


und eigenständig zu handeln (§ 1626 Abs. 2 BGB) 


- Recht auf eine gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs.2 BGB) 


Darüber, dass die Eltern bzw. Sorgeberechtigten ihren Pflichten nachkommen, wacht die 


staatliche Gemeinschaft, also vom Grunde her jede Bürgerin, jeder Bürger des Landes.  


Da den genannten Rechten und Pflichten eine staatliche Schutzpflicht zugeordnet ist, soll 


diese als hoheitliche Aufgabe insbesondere von den staatliche Instanzen Jugendamt 


und Familiengericht ausgeübt werden.  


Dabei sind die Aufgaben der Jugendhilfe beim Kinderschutz sehr vielfältig. 


So sind Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit als in die Breite wirkende 


Regelangebote der Jugendhilfe - Elternberatung und -bildung zielen hingegen u.a. darauf 


ab, junge Menschen beim Aufwachsen zu unterstützen, die Eltern besser in die Lage zu 


versetzen, ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen und somit krisenhafte Zuspitzungen , in 
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denen das Wohl des Kindes gefährdet sein könnte, möglichst gar nicht entstehen zu 


lassen. Die Aufgabenbereiche der Kindertagesbetreuung und Jugendförderung haben 


daher einen hohen präventiven Stellenwert. 


In Fällen, in denen jedoch eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende 


Erziehung nicht gewährleistet ist, besteht neben den allgemeinen Unterstützungsangeboten 


ein individueller Anspruch auf Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII. Auch bei diesen 


Hilfen steht die unterstützende und helfende Aufgabe der Jugendhilfe im Vordergrund.  


Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz Kick ist der Schutzauftrag der 


Jugendhilfe – insbesondere durch § 8a SGB VIII und auch § 42 – im Oktober 2005 


konkretisiert und weiterentwickelt worden.  


Hintergrund dessen waren: 


- dramatische Fälle von Kindesmisshandlungen und Vernachlässigungen  


- Strafverfahren gegen Fachkräfte der Jugendhilfe wegen Verletzung der 


Garantenpflicht 


- Die Rechtsprechung des BGH zur Amtshaftung bei Amtspflichtverletzung  


§ 8a SGB VIII fordert seitdem eindeutig die Abschätzung des Gefährdungsrisikos durch 


ein Fachkräfteteam, wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 


Kindes oder Jugendlichen bekannt werden. So genannte einsame Entscheidungen 


einzelner Mitarbeiter sind somit gesetzlich ausgeschlossen.  


Unser Amt für Jugend und Soziales, in dem der S0zialpädagogische Dienst (SpD) 


eingebunden ist, verfügt über schriftliche Verfahrensstandards, also eine konkrete 


Vorgehensweise bei der Bearbeitung eins Verdachts auf Kindeswohlgefährdung und über 


einen Mitteilungsbogen zur einheitlichen Aufnahme von Hinweisen. Im Rahmen der 


Risikoeinschätzung werden Hausbesuche bei Gefährdungsmeldungen grundsätzlich zu 


zweit vorgenommen. Es ist eine umfängliche Dokumentationspflicht gefordert. 


Als Arbeitshilfen gibt es bei uns Diagnosebögen zur Feststellung des Gefährdungsrisikos, die 


jedoch einer ständigen Überprüfung bedürfen.  


Entsprechendes gilt nach § 8a SGB VIII wenn Trägern von Einrichtungen und Diensten der 


freien Jugendhilfe gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 


oder Jugendlichen wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine 


insoweit erfahrene Fachkraft – entweder eine Fachkraft der EFB oder eine nunmehr 


ausgebildete ieFK hinzuziehen.  


Mit den meisten Trägern von Einrichtungen und Diensten im Landkreis,, die 


Jugendhilfeleistungen erbringen, wurden die notwendigen Vereinbarungen mittlerweile 


abgeschlossen. 
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Das Gesetz stärkt die Verantwortung z. B. der Kita, des Hortes oder der Träger für das Wohl 


der Kinder und zeichnet zugleich den Weg, diese Verantwortung möglichst im Kontakt zu 


den Eltern wahrzunehmen. Aber das Gesetz konfrontiert die ErzieherInnen auch mit einer 


Fülle von Begriffen und Aufgaben, die ihnen zunächst fremd sind, wie z. B. insoweit 


erfahrene Fachkraft oder was gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind. 


In Fällen, in denen die Jugendhilfe nicht ausreicht, um das Wohl des Kindes zu sichern, ist 


die Jugendhilfe verpflichtet, gemäß § 8a Abs. 3 SGB VIII das Familiengericht anzurufen.  


In der Regel werden dabei die konkreten Gefährdungstatbestände mitgeteilt und Anträge auf 


Einschränkung oder Entzug der elterlichen Sorge gestellt. 


Häufig sind Gefährdungen des Kindeswohls allerdings nicht eindeutig erkennbar 


bzw. nicht ausreichend beweisbar. Dann hat das Jugendamt unverzüglich die 


erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um die Gefährdungstatbestände zu klären.  


Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Ermessensfrage, die auf der Grundlage der 


eigenen Fachkompetenz, der Kollegenberatung und der Leitungsvorgaben entschieden 


wird.  


So ist eine nach § 42 Absatz 1 Nr. 2 SGB VIII dringende Gefahr für das Kindeswohl ist 


anzunehmen, wenn es um den Schutz höchster Rechtsgüter wie Leben, körperliche und 


seelische Unversehrtheit oder das in sonstiger Weise erheblich gefährdete Kindeswohl geht.  


Im Fall eines begründeten Verdachts hinsichtlich einer Kindeswohlgefährdung sind 


Sofortmaßnahmen einzuleiten, entsprechend der vorhandenen Verdachtsmomente sind 


alle Möglichkeiten zur Informationsgewinnung zu nutzen, hierbei steht der Schutz des 


Kindes im Vordergrund.  


Im akuten Notfall, der zum Beispiel bei einem Hausbesuch festgestellt wird und bei dem 


eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes besteht, ist das Jugendamt nach § 42 SGB 


VIII berechtigt und verpflichtet, das Kind in Obhut zu nehmen, wenn die 


Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder wenn im Falle eines Widerspruchs 


durch die Personensorgeberechtigten die familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig 


eingeholt werden kann. Allerdings darf das Jugendamt keinen unmittelbaren Zwang 


ausüben.  


Dazu ist die Polizei entsprechend § 42 Absatz 6 SGB VIII im Rahmen der Vollzugshilfe 


(gem. §§ 50 ff. BbgPolG) einzuschalten.  


Der Landkreis TF hat zur besseren Kooperation mit der Polizei eine 


Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, in der die Informationswege (wer informiert wen 


Seite 8 von 9 







2. Fachtag Kinderschutz Teltow-Fläming  25.11.2009 - Dokumentation Workshop 4 -  
Justiz-  Jugendhilfe 
 


Seite 9 von 9 


auf welchem Weg innerhalb welcher Zeit) zwischen Polizei und Jugendamt und die 


Einbindung des Kinder- und Jugendnotrufdienstes außerhalb der Dienstzeiten geregelt ist. 


Anzeigepflicht? 


Der Auftrag der Jugendhilfe zur Gewährleistung des Kinderschutzes kann durch 


einvernehmliche Hilfen oder im Falle einer Verweigerung der Eltern gegenüber 


Hilfeangeboten durch gerichtliche Einschränkungen des Elternrechts und Unterbringung des 


Kindes in einer geeigneten und sicheren Einrichtung erfüllt werden, ohne dass eine Anzeige 


bei der Polizei durch das Jugendamt erfolgt.  


Hierzu gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen, die eine Anzeige in diesen Fällen 


vorschreiben.  


Allerdings gibt es auch Fallkonstellationen, in denen zum Schutz des Kindes neben den 


Jugendhilfeleistungen und der Beteiligung des Familiengerichts zusätzlich eine Anzeige bei 


der Polizei erforderlich sein kann, insbesondere bei aktuell bekannt werdenden Fällen von 


sexuellem Missbrauch, Misshandlungen, in schweren Fällen von Vernachlässigung und bei 


vermissten Kindern, bei denen unmittelbares Handeln erforderlich ist. Dies ist jedoch 


einzelfallabhängig und unterliegt der fachlichen Einschätzung der Fachkräfte, wobei der 


Schutz des Kindes Vorrang hat, aber auch die Möglichkeiten mit den Eltern 


zusammenzuarbeiten einbezogen werden muss.  


Diskussionspunkte und Anregungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit aller 
Professionen zum Thema Kinderschutz: 


1. Fortbildungswunsch zum Thema:  


„Einschätzung Gefährdungsrisiko bei psychisch kranken Eltern.“ 


2. Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema: 


„Datenschutz- Anzeigepflicht“ 


1. Wunsch zur Fortsetzung des Erfahrungsaustausches zwischen  


- „Familiengericht – Jugendhilfe“ 


- „Staatsanwaltschaft – Jugendhilfe“ 


auf der Ebene einer themenbezogenen Veranstaltung im Rahmen der nächsten 


Regionalkonferenzen. 
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Regine Risk: Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) im Amt für 
Gesundheit und Verbraucherschutz/SG Gesundheit des Landkreises Teltow-
Fläming 


Regine Risk ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin im Amt für Gesundheit und 


Verbraucherschutz/SG Gesundheit. 


Wer arbeitet wo im KJGD? 


- 4 Teams mit je  


einer Ärztin/einem Arzt und  


2 sozialmedizinischen Assistentinnen/Medizinischen Fachangestellten 


- an den Standorten Luckenwalde, Jüterbog, Ludwigsfelde und Zossen 


- eine Diplom- Psychologin (für den gesamten Landkreis TF) 


- zwei Diplom-Sozialpädagoginnen (für den Landkreis TF) 


 


Gesetzliche Grundlagen 


- Gesetz zur Neuregelung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und der 


Krankenhausplanung vom 23. 04. 2008 


- Kinder- und Jugendgesundheitsdienstverordnung  vom 18.08.2009 


Was macht der KJGD? 


- Untersuchungen aller Kinder vom 30. bis zum 42. Lebensmonat 


- Schuleingangsuntersuchungen 


- Schulabgangsuntersuchungen einschließlich der Erstuntersuchung nach § 32 


Jugendarbeitsschutzgesetz 


- Impfstatusüberprüfung, ggf. Ergänzung (Schließung von Impflücken) 


- Betreuungscontrolling bei auffälligen Befunden 


Ziele der Arbeit des KJGD:  


- Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, 


- Früherkennung von Krankheiten und Behinderungen 


- Hinwirken auf eine erhöhte Teilnehmerrate an den Früherkennungsuntersuchungen 
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Angebote des KJGD: 


- Aufsuchende Hilfen, der KJGD ist die einzige Gesundheitsinstitution, die per Gesetz 


(auch ohne Auftrag des Patienten) aufsuchend tätig werden darf. 


- Beratung zu Gesundheitsfragen von Kindern, Jugendlichen, Sorgeberechtigten, 


Lehrer/innen, Erzieher/innen, Träger von Kitas und Schulen 


- Vernetzung und Kooperation 


- Enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen der sozialen und pädagogischen 


Betreuung zur Prävention und Früherkennung von Kindesvernachlässigung und 


Kindesmisshandlung 


- Erstellung von Gutachten im Auftrag von Behörden und Ämtern 


- Gesundheitsberichterstattung 


Kontakt 


über Brigitte Faltin  Tel.: (03371) 608 3846 
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Jens Bunk/Regina Risk: Zusammenfassung des Workshops 5 


Jens Bunk ist Sozialpädagoge im sozialpädagogischen Dienst des Amtes für Jugend und 


Soziales Teltow-Fläming. 


Kooperation Gesundheitswesen und Jugendamt 


Insgesamt sind sich die Teilnehmer des Workshops darin einig, dass die Zusammenarbeit 


unter den betreffenden Netzwerkpartnern, zwischen ALLEN in der Jugendhilfe tätigen 


Fachkräften, insbesondere den MA in Kindertageseinrichtungen gem. § 22 SGB VIII, als 


auch den tangierenden medizinischen Fachdiensten, innerhalb des Netzwerks Kinderschutz, 


als funktionierend gesehen wird. Es gibt zumindest keine kritischen Anmerkungen. 


Zukünftig sollte es jedoch darum gehen, dass sich die Zusammenarbeit im Netzwerk auf der 


Arbeitsebene, also auf der möglichst präventiven Wirkung am Kind bzw. den 


Sorgeberechtigten widerspiegelt.  


Primäre Prävention, als Ansatz des Kinderschutzes, wurde von Herrn Doktor Schmitt 


benannt, verbunden mit dem persönlichen Bekanntmachen der Angebote von frühen Hilfen. 


Im Workshop kam des Weiteren die Frage auf: “Kann überhaupt gesagt werden, dass ein 


Kinderschutzfall gut verlaufen ist und woran misst sich dies bzw. mit welchem 


Instrumentarium lässt sich dies für wen darstellen?“ 


Weitere Fragen: 


1. Frau Petrischek (Hebamme/Familienhebamme) hat Bedenken, dass sich ihr die Fälle 


von Wochenbettpsychosen nicht erschließen, da sie die Wöchnerinnen als Hebamme 


nur 8 Wochen begleitet. Die Zahl der betroffen Frauen ist jedoch im Land 


Brandenburg, mit 10-15% (1500-2000), sehr hoch.  


Wie erfahren die Hebammen von solchen betroffenen Frauen? 


2. Es wird festgestellt, dass die Zahl der Kinder mit psychisch erkrankten Eltern 


zunimmt. Jedoch werden die Symptome  nicht sofort von jeder professionellen Kraft 


erkannt. Das kann dazu führen, dass von den Klienten zu viel erwartet wird und sich 


das Krankheitsbild noch verschärft. Daher sind professionelle Kräfte durch geeignete 


Weiterbildungen oder intensive Zusammenarbeit mit Fachdiensten zu schulen, so 


dass Betroffenen schon frühzeitig geeignete Hilfen bzw. Unterstützung zukommt. 


3. Ist es vielleicht möglich, das Leistungsangebot des 


Jugendamts/Sozialpädagogischen Dienstes (SpD) in bedürftige Familien zu tragen, 


wenn dort bereits andere Fachkräfte bzw. –dienste integriert sind, ohne dass dieses 


Vertrauensverhältnis gestört wird?  


Dies könnte erreicht werden, wenn die bereits tätigen Kräfte es schaffen, für die 
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MitarbeiterInnen des SpD zu werben, in dem das persönlich gute Verhältnis 


untereinander ggü. dem Klienten transparent und glaubhaft dargestellt wird. 


Äußerst problematisch ist generell, dass sich das gewachsene Bild von Jugendhilfe nur auf 


das Jugendamt reduziert, und sehr negativ belegt ist. Daher muss ein primäres Ziel darin 


bestehen, den präventiv helfenden Charakter der Kinder- und Jugendhilfe, durch 


öffentlichkeitswirksame Aufklärung, nachhaltig zu verbreiten. 


Ergebnisse: 


Soll-Zustand 


- Schnittstellenverbesserung auf Arbeitsebene 


- Verbesserung/Ausweitung früher Hilfen 


- Bekanntmachung von Angeboten von Hilfen zur Erziehung (HzE) 


- Weiterbildungen für Professionelle, Eltern/Kinder psychisch kranker Menschen, 


dabei Vernetzung von Erwachsenen- und Kinderpsychiatrie und Jugendhilfe 


- Regelungen zur Funktionalität zwischen den Netzwerken 
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Kinderschutz trifft Praxis


Interdisziplinärer Fachtag am 25.11.2009 in Luckenwalde,  
Landkreis Teltow-Fläming
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Im Namen des Sozialpädagogischen 
Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg begrüße 
ich Sie herzlich


Ich freue mich sehr, dass zu dieser Tagung nicht nur Fachkräfte der Jugendhilfe sondern 
auch aus Schulen, dem Gesundheitsbereich, der Justiz und Polizei sowie 


Politikvertreterinnen gekommen sind um miteinander darüber zu diskutieren wie es 
zukünftig zu einer gelungenen Zusammenarbeit, zu einem bedarfs- und passgenauen 


Netzwerk Kinderschutz in Ihrem Landkreis Teltow-Fläming kommen kann. 
Fachlicher Austausch, Vertrauensaufbau, Kooperationsvereinbarungen, Strukturaufbau, 


Rollen- und Aufgabenklärung und entsprechende Vereinbarungen sowie 
Öffentlichkeitsarbeit  sind damit auf dem Weg gebracht worden in Vorbereitung mit 


Vertretern der AG Kinderschutz und der Kinderschutzkoordinatorin ihres Landkreises
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Das Thema:
Kinderschutz trifft Praxis


beginnt für mich mit der Frage:


Was verstehen wir eigentlich unter 
Kindeswohl und Kinderschutz?
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Das Kindeswohl
(The Best Interest of the Child)


Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln
ist dasjenige, welches die an den


Grundbedürfnissen und Grundrechten von Kindern 
orientierte jeweils am wenigsten schädigende


Handlungsalternative wählt.
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Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern
(nach T. Berry Brazelton und Stanley I. Greenspan 2002)


� Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen


� Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit
und Regulation


� Das Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf individuelle Unterschiede
zugeschnitten sind


� Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen


� Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen


� Das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften
und kultureller Kontinuität


� Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft für die Menschheit
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Kindeswohlgefährdung: Definition


Gefährdung ist zu verstehen als


„eine gegenwärtig in einem solchen Maße
vorhandene Gefahr, dass sich bei einer 
weiteren Entwicklung eine erhebliche
Schädigung mit ziemlicher Sicherheit
voraussehen lässt“.


(BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 1434)
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Wohin steuert unser Netzwerk Kinderschutz?
(Kinderschutz als Aufgabe von Eltern, Gesellschaft und Staat)
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Kinderschutz umfasst ein breites 
Spektrum von Maßnahmen:


� Beginnen bevor es beginnt -> Primäre 
Prävention im Kinderschutz (Aufklärung, 
Information, Beratung über Pflege und 
Erziehung, Familienförderung-> Frühe Hilfen)


� über sekundäre Prävention (Unterstützung von 
Eltern  in belastenden Lebenssituationen, die 
spezifische Risiken für Kinder bergen)


� bis zur Intervention bei akuter 
Kindeswohlgefährdung (Schutzauftrag i.S. des 
§ 8 a SGB VIII)  
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Kinderschutz umfasst ein breites 
Spektrum von präventiven Maßnahmen:


-Positive Lebensbedingungen für alle 
Familien und Kinder schaffen und für alle 
Kinder zugänglich gestalten, um 
Entwicklungsrückständen zu begegnen
-Eltern und Kindern vorhandene Hilfen 
bekannt machen, anbieten und neue 
Angebote entwickeln
-Alle Kinder in ihrer Entwicklung so früh wie 
möglich fördern
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�


Ausgangspunkt:
Wille &  Ziele 


Auftrag 
vom Klientel 
Betroffenen


Kontrakt 
zwischen den 
Beteiligten


Indikatoren 
Kindeswohlgefährdung? 


Aufträge des JA


ggf: ���� Mitteilung / Antrag
bei Gericht


Graubereich


←←←← Überprüfung →→→→


Leistungsbereich


Unterstützung


Gefährdungsbereich


„Wächteramt“


Indikatoren für 
Kindeswohlgefährdung:
•••• körperliche Gewalt
•••• sexueller Missbrauch
•••• etc


Akute 
Gefährdung:


Inobhutnahme


Kooperation: 


Auflagen


Nicht-Kooperation:


Gerichtsentscheid


2. Ressourcenorientierung
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(Öffentlicher) Kinderschutz in gemeinsamer 
Verantwortung insbesondere von....


� Gesundheitssystem


� Schule


� Jugendhilfe, insbesondere dem Jugendamt


� Familiengericht


� Polizei und Staatsanwaltschaft


unter Achtung 
� der elterlichen Autonomie und 


� der spezifischen Aufgabenstellung der einzelnen 
Akteure
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Kinderschutz geht uns alle an- insbesondere bei einem 
Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung!


Vernachlässigten oder misshandelten Kindern wirksam und rechtzeitig zu helfen, 
gehört nicht nur zum Schutzauftrag der zuständigen Behörden und Institutionen. 
Gefragt ist in Grundsatzfragen vor allem die Aufmerksamkeit der Politik/ 
Gesellschaft/Kommunen, gefragt jedoch sind im speziellen Fall vor allem 
diejenigen, die im Alltag mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und auf diese 
Weise Anzeichen erkennen können, die Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung 
geben. 
Einen engen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben vor allem Berufsgruppen 
und Ehrenamtliche, die diese täglich oder regelmäßig betreuen. Dies gilt vor allem 
für LehrerInnen, ErzieherInnen, Fachkräfte in den Hilfen zur Erziehung, 
Hebammen und KinderärztInnen sowie auch die Ehrenamtlichen in der Kinder-
und Jugendarbeit. 
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre im Kinderschutz zeigen, dass sich die genannten 
Gruppen nicht immer sicher sind, wie sie mögliche Hinweise erkennen können oder deuten 
sollen. Viele haben auch keine ausreichenden Erfahrung darin, wie sie sich bei vermuteten 
Kindeswohlgefährdungen verhalten sollen, mit wem sie sich über die beobachteten 
Einschätzungen austauschen können, und wem gegenüber sie eine Informationspflicht 
haben.
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Doch es gibt sogen. „Fußangeln“ – typische Probleme im 


Kooperations- und Netzwerkbereich


� Unklare Zuständigkeit, Verantwortlichkeiten, Verbindlichkeiten der 
Zusammenarbeit, mangelnde Verständigung


� unklare Schnittstellen und entsprechende 
Handlungsmöglichkeiten und Verfahrensstrukturen


� Mangelnde Kenntnisse der jeweiligen Kompetenzen und 
Ressourcen der Partner, fehlende Wertschätzung


� mitunter aber auch fehlende eigene fachl. Kompetenzen und 
Ressourcen (z.B. Zeit und Finanzen) und dann Gefühle der 
Überforderung, Schwellenängste, Unklarheit eigener Grenzen


� Unterschiedliche Sprachen und (Arbeits-)Kulturen (z.B. 
hinsichtlich Abschätzung, Diagnostik, Fehleranalyse und QM)


� Vorurteile und mangelnde gegenseitige Wertschätzung, Prestige-
und Machtkonflikte


� Mentalität von „Melden und Abgeben“ statt frühzeitigem 
Hinzuziehen ergänzender Kompetenzen und Ressourcen


� etc.  
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Fallbeispiel 1 (Kita) : Alice hat eigentlich immer irgendwelche Verletzungen –
meistens blaue Flecken.


Das ist auch schon den anderen Kindern aufgefallen. Wer das fünfjährige Mädchen 
darauf anspricht, bekommt immer neue Erklärungen und Geschichten, die alle eines 
gemeinsam haben: Immer ist sie es anscheinend selbst gewesen, die sich die 
Verletzungen in ihrer Ungeschicklichkeit zugezogen haben will. Mal sei sie die Treppe 
heruntergefallen, mal vom Fahrrad. 
Doch wer Alice kennt, weiß, dass sie alles andere als ungeschickt ist. Auch die 
Erzieherin wird misstrauisch, denn die Erklärungen wollen nicht so recht zu den 
Verletzungen „passen“. 
Dann erzählen die anderen Kinder, dass die Eltern von Alice streng sind. Schon wegen 
Kleinigkeiten wie Zuspätkommen bestrafen sie ihre Tochter. Verabredungen darf sie 
keine treffen. 
Als Alice eines Tages nicht zur Tageseinrichtung kommt, wagt die Erzieherin einen 
Hausbesuch. 
Die Eltern verweigern ihr den Zutritt zur Wohnung und sagen, das Kind sei 
nicht da. Daraufhin ruft sie die Polizei, die Alice findet: eingesperrt in ihrem 
Kinderzimmer, übersät mit blauen Flecken und Striemen, den Mund mit Paketband 
zugeklebt. Als die Polizisten fragen, wie die massive Kopfverletzung zustande 
gekommen ist, erklären die Eltern, dass ihre Tochter aus Wut mit dem Kopf gegen den
Schrank gelaufen sei.
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Was soll ich tun? Was darf ich tun? 


Was muss ich tun? fragt die Erzieherin aus der Kita


� Alice hat blaue Flecken. Yvonne erzählt ihrer 
Freundin, wie der Vater die Mutter schlägt. 
Jennifer wirkt bedrückt und ihre Mutter ist oft 
ablehnend zu ihr. Bei Thomas hat man den 
Eindruck, er kriegt zu Hause nichts „Richtiges“
zu essen. 


� Mitunter werden Kinder geschlagen, 
vernachlässigt, missbraucht.


� Im Kindergarten bekommt man vieles mit, 
manches ahnt man, manches will man 
vielleicht auch gar nicht wahr haben. 


 







Dr. Gabriele Brückner-Drehmel 20


Was braucht eine Kita?


� Kindertagesstätten brauchen Qualifizierung (Fortbildungen und 
Handreichungen, Vereinbarungen):
-Was sind Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung?
-Wie kann ich eine Kindeswohlgefährdung einschätzen?
-Wie kann ich mit Eltern im Konflikt sprechen


� Kindertagesstätten brauchen eine  i.e.Fachkraft zur Seite,
-die im Kinderschutz erfahren ist
-die das Arbeitsfeld KiTa kennt
-die möglichst nicht zum Jugendamt gehört


� Kindertagesstätten müssen eine Vereinbarung schließen
-wie sie den Schutzauftrag gestalten wollen
-mit welchen „insofern erfahr. Fachkräften“ sie zukünftig zusammen 
arbeiten werden, sich beraten und unterstützen lassen, die richtigen 
Schritte zu gehen und ihre Kompetenzen (Elternberatung, Analyse der 
Situation der kinder, Hilfesysteme…) zu stärken
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Was müssen Erzieher und sozialpädagogische Fachkräfte tun, wenn
ihnen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden? 


Was Mitarbeiter von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen konkret tun müssen, steht in den 
Kooperationsvereinbarungen, welche ihre jeweiligen Einrichtungen mit dem Jugendamt 
getroffen haben. 


§ 8a Abs. 2 SGB VIII schreibt den öffentlichen und freien Trägern von Einrichtungen und 
Diensten der Jugendhilfe den Abschluss solcher Kooperations- und bereichsspezifischer 
Hilfevereinbarungen vor.


Die hierin ausformulierten Handlungsanweisungen für Erzieher oder sonstige Fachkräfte 
konkretisieren deren Rechtspflichten aus § 8a SGB VIII. 


Dieser Schutzauftrag besteht in einem abgestuften Vorgehen: 
Deuten gewichtige Anhaltspunkte auf eine Kindeswohlgefährdung hin, muss die jeweilige 
Fachkraft zunächst eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos vornehmen. Hierfür muss 
sie sich eventuell mit einer anderen insoweit erfahrenen Fachkraft beraten bzw. sich von 
dieser unterstützen lassen. Anschließend muss sie auf die Eltern zugehen und dafür 
werben, dass diese Hilfen in Anspruch nehmen, die zur Gefährdungsabwendung 
erforderlich sind.
Erst, wenn die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung 
abzuwenden, ist das Jugendamt zu informieren, welches dann weitere Maßnahmen ergreift.
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Zum Aufgabenspektrum der „insoweit erfahrenen Fachkraft“
(weitere konkrete Vorgaben hören Sie in der AG der i.e.FK heute!! 
Sammeln Sie Ihre Fragen und Wünsche!! )


Welchen Aufgaben muss sich „eine insoweit erfahrene Fachkraft“ stellen? Was beinhaltet 
eine solche Fachberatung und an welcher Stelle endet sie? Diesen Fragen können 
pauschale Forderungen nach einer guten Fachlichkeit nicht gerecht werden, da 
Anforderungen an eine Fachberatung entsprechend des Leistungsspektrums der 
unterschiedlichen Träger mehr oder weniger stark variieren.


Folgende Aufgabenschwerpunkte einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ treffen jedoch auf alle freien Träger zu:
Dies bestätigte auch Prof. Dr. R. Wiesner am 6. Mai 2008 im Rahmen eines Vortrages zu den aktuellen 
Entwicklungen des Kinderschutzes im Zertifikatskurs zur „Kinderschutzfachkraft“ in Dortmund.
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ berät die fallverantwortliche Fachkraft


• bei der Prüfung von „gewichtigen Anhaltspunkten“
• bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
• hinsichtlich der Frage, ob die derzeitige oder angestrebte Hilfe zur Sicherung des Kindeswohls 


ausreichend beitragen kann
• über Strategien der Gesprächsführung sowie Möglichkeiten zur Motivierung der Eltern und ggf. 


über die Notwendigkeit der Hinzuziehung des Jugendamtes (Erstellung eines Schutzplanes), 
(vgl. Slüter 2007, S. 520 ff).


Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ leistet somit keine konkrete Fallarbeit, sondern bietet vielmehr 
eine unterstützende Beratung, um so mögliche Unsicherheiten sowie Überforderungen und 
daraus resultierende  Fehleinschätzungen der fallzuständigen Fachkraft bzw. des Fachteams 
reduzieren zu können. Dies beinhaltet Eine Reflexion der Wahrnehmung und Beobachtungen 
sowie des spezifischen Vorgehens mit dem gefährdeten Kind und seinen Eltern.
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Beispiel 2 (Schule) Für seine elf Jahre ist Tom eigentlich ziemlich dick.


Zu den Mitschülern hat er immer weniger Kontakt und nimmt auch an keinen gemeinsamen Aktivitäten 
mehr teil – nicht, weil die anderen ihn hänseln, sondern weil er sich selbst immer mehr zurückzieht. Er ist 
erschreckend passiv. Auch am Unterricht beteiligt er sich immer weniger und wirkt irgendwie unsicher und 
ängstlich. Als seine Versetzung gefährdet ist, werden die Eltern zu einem Gespräch in die Schule 
eingeladen. Zu dem Termin erscheint nur die Mutter. Beim Gespräch mit dem Lehrer 
wird schnell deutlich, dass sie eine sehr distanzierte Haltung zu ihrem Sohn hat. Sie bezeichnet ihn 
abfällig als dumm und hässlich. Im Hinblick auf seine Versetzung meint sie gleichgültig: „Wenn er sich 
nicht ändert, muss er halt auch die Konsequenzen tragen.“ Als Tom von der Schule nach Hause kommt, 
wird er auf sein Klingeln nicht hereingelassen. 
Beim Aufschließen bemerkt er, dass die Türkette von innen vorgelegt ist. Durch den Spalt sagt ihm seine 
Mutter kalt, dass er die nächsten beiden Tage nicht in die Wohnung gelassen wird. Erst ab 20 Uhr würde 
er auf Klingeln reinkommen dürfen und über Nacht in sein Zimmer gesperrt werden. 
Genauso läuft es dann auch ab. Morgens wird Tom aus seinem Zimmer gelassen, um direkt zur Schule 
zu gehen, tagsüber bleibt er sich selbst überlassen. Abends hat er zwar seinen Schlafplatz in seinem 
verschlossenen Zimmer, wird aber von seiner Mutter konsequent ignoriert, abgesehen davon, dass sie 
ihm kommentarlos das Essen hinstellt. 
In der Schule verändert sich sein Verhalten allgemein nicht. Sein Lehrer sieht ihn in der großen Pause 
weinend alleine im Klassenraum. Auf Fragen reagiert Tom zunächst nicht. 
Schließlich erkundigt sich sein Lehrer, ob Tom Probleme mit seinen Mitschülern habe, was er aber 
vehement verneint. 
Sein Lehrer kommt jedoch nicht weiter an ihn. Um den Fall zu klären, ruft der Lehrer Toms Mutter an, um 
mit ihr über das auffällige Verhalten ihres Sohnes zu sprechen. Die Mutter teilt dem Lehrer mit kurzen 
Worten deutlich ihre Meinung mit. Das Ganze sei ihr egal! Was nun? Was ist  Aufgabe des Lehrers?


 







Dr. Gabriele Brückner-Drehmel 24


Welche rechtlichen Pflichten ergeben sich aus dem Dienst- und 
Arbeitsverhältnis von Lehrern bei Gefährdungen in der Schule?


Beamtete Lehrkräfte haben einen Diensteid geleistet, der sie verpflichtet, 
die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu wahren und ihre 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 
Zu diesen gehören die öffentlich-rechtliche Fürsorgepflicht und der 
staatliche Erziehungsauftrag, die Schule und Lehrer auch verpflichten, 
die ihnen anvertrauten Schüler vor Schaden zu bewahren. Die 
Fürsorgepflicht folgt für Schulen nur mittelbar aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 
2 Grundgesetz (GG), der besagt, dass die staatliche Gemeinschaft über 
die Pflege und Erziehung der Kinder durch ihre Eltern wachen muss. 
Dieses so genannte staatliche Wächteramt betrifft insbesondere 
Jugendhilfe, Polizei, Gerichte und Gesundheitsbehörden. 
Die Erziehungs- und Fürsorgepflicht der Schulen – unter anderem im 
Sinne der Sorge für das körperliche und seelische Wohl der Schüler –
folgt dagegen aus dem eigenständigen Erziehungsauftrag der Schule 
nach Art. 7 GG.
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Fazit: Bei der Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse spielen deshalb Multiplikatoren eine große 
Rolle.  Sowohl im Bereich Schule als auch Jugendhilfe ist die Qualifikation von Lehrkräften, 
Schulpsychologen, Erziehern, Ausbildern oder Sozialpädagogen zu Multiplikatoren von großer 
Bedeutung.


Diese sind ihrerseits dazu in der Lage, Mitarbeiter und Kollegen der eigenen Einrichtung zu beraten 
und zu informieren. 
In einigen Kindertagesstätten gibt es ebenfalls Praxisberater, die auch Fachberatungen in
Kinderschutzfällen übernehmen oder bei Kinderschutzfällen hinzugezogen werden können.


Einschlägige Untersuchungen betonen die Kooperation und Vernetzung, vor allem die systematische 
Verzahnung von Gesundheits-, Kinder- und Jugendhilfe als wesentlich für das Gelingen früher Hilfen 
für den Kinderschutz. 
Um einen besseren und wirksameren Kinderschutz vor Ort zu unterstützen, ist es daher sinnvoll, 
derartige Netzwerke zu begleiten oder aufzubauen. 
So können zum Beispiel regelmäßige Reflektionen von Kinderschutzfällen gewährleistet und 
entsprechende Vorbeugungsstrategien oder Kriseninterventionen geplant und umgesetzt werden. 
Für Multiplikatoren ist es deshalb ratsam, in ein solches regionales Netzwerk „Kinderschutz“
eingebunden zu sein und dort an einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch teilzunehmen. 


So existieren zum Beispiel vor Ort so genannte soziale Frühwarnsysteme, die als systematisch 
und präventiv ausgerichtete Netzwerke der Kinder-, Jugend-, Familien- und Gesundheitshilfe 
auf kommunaler Ebene wirksam sind. Mit ihnen können Belastungssituationen von 
Familien früh erkannt und passgenaue Hilfen gegeben werden. Hier kann Beratung nachgefragt 
werden, häufig gibt es ein Nottelefon und zum Teil werden auch Hausbesuche angeboten. 
Darüber hinaus verfügen manche sozialen Frühwarnsysteme über eine Clearingstelle, die dabei 


unterstützt, die richtige Hilfe zu finden.


 







Dr. Gabriele Brückner-Drehmel 26


§ 4 Abs. 3 Schulgesetz des Landes 
Brandenburg


� Die Schule ist zum Schutz der seelischen und 
körperlichen Unversehrtheit, der geistigen Freiheit und 
der Entfaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler verpflichtet.


� Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler 
erfordert es auch, jedem Anhaltspunkt für 
Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. 


� Die Schule entscheidet rechtzeitig über die 
Einbeziehung des Jugendamts oder anderer Stellen.


(Konkretisierende Gesetze gibt es bereits in anderen Bundesländern, auch in 
Brandenburg erwarten wir diesbezüglich eine weitere Entwicklung. 
Kooperationskonzepte und Vereinbarungen gehen jedoch auch bereits in 
verschiedenen Brandenburger Regionen auf den Weg- z.B. Cottbus und 
PM)
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Schulpsychologische Beratungsstellen


� unterstützen die Schulen bei präventiven Maßnahmen und 
können auch zur Konfliktbearbeitung einbezogen werden. 
Sie formulieren Angebote an Schüler, unterstützen 
Lehrkräfte bei pädagogisch-psychologischen 
Fragestellungen und arbeiten mit Beratungslehrkräften vor 
Ort eng zusammen. 


� Sie unterstützen auf der einen Seite Schulen als System, 
können aber auf der anderen Seite auch einzelne 
Ratsuchende beraten und Kontakte zu spezialisierten 
anderen Beratungsstellen herstellen.
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Wer kann wem helfen? Welche Absprachen gibt es mit den FK 
der JH und Schule und dem Gesundheitsbereich?


Eine wichtige Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes besteht 
darin, den Ursachen von Gesundheitsgefährdungen nachzugehen. 
Dies bezieht sich auch auf Kindesmisshandlung. 
Gelegenheit hierzu bietet sich insbesondere im Rahmen der Schulgesundheitspflege, 
vor allem bei Einschulungsuntersuchungen. Festgestellt werden können jedoch 
allenfalls Symptome einer körperlichen Misshandlung oder Vernachlässigung wie blaue 
Flecken, mangelnde Hygiene und Unterernährung. 
Formen der psychischen Misshandlung wie emotionale Vernachlässigung sind in 
Anbetracht des kurzen Untersuchungszeitraums nur schwer zu erkennen und bleiben 
deshalb oft unbemerkt. 
Niedergelassene Kinder- und Hausärzte aber auch Hebammen werden häufig als 
Erste mit den Folgen einer Kindesmisshandlung konfrontiert. Es gehört zu ihren 
Aufgaben, Symptome zu erkennen und gegebenenfalls die erforderlichen 
Hilfsmaßnahmen einzuleiten.
Geburtskliniken haben einen Zugang zu jungen Familien und können auf 
Misshandlung und Vernachlässigung aufmerksam machen. 
Kinderkliniken gewähren stationäre Untersuchung und Behandlung für misshandelte 
Kinder. Teilweise sind an den Kliniken auch sozialpädiatrische Zentren angegliedert, 
die ebenfalls bei der Behandlung misshandelter Kinder mitwirken.
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Kooperation mit Polizei und Justiz – Wie weit sind wir?


Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, der Polizei, der 
Staatsanwaltschaften und der Gerichte ist es zunächst, Straftaten 
aufzudecken und zu verfolgen. 
Unterschieden wird dabei zwischen zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Maßnahmen. Im Rahmen eines Zivilverfahrens kann das Opfer 
Schadensersatzansprüche oder Schmerzensgeldforderungen geltend machen. 
Nach dem Gewaltschutzgesetz ist es zudem möglich, dem Täter unter 
Strafandrohung Einschränkungen wie Annäherungsverbote, Kontaktverbote 
und Ähnliches aufzuerlegen, die das Opfer vor Übergriffen schützen sollen. 
Um den besonderen Anforderungen zu genügen, die die Arbeit mit 
misshandelten Kindern erfordert, wurden im Bereich der verschiedenen 
Institutionen der Strafverfolgungsbehörden immer wieder Anpassungen und 
Weiterentwicklungen umgesetzt.
Es gibt mitunter bereits Spezialabteilungen, deren Sachbearbeiter gerade auf 


dem Gebiet dieser Delikte über ein breites Wissen verfügen und im sensiblen 
Umgang mit den Opfern geschult sind -> in unserem Landkreis auch??
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Im Rahmen der polizeilichen Präventionsarbeit hat Opferschutz in 
den vergangenen Jahren einen hohen Stellenwert erlangt.


Dies gilt insbesondere für den Bereich der häuslichen Gewalt sowie bei 
Kinderschutzdelikten. 
Neben der Erarbeitung von Broschüren und weiteren Informationsmaterialien engagieren 
sich qualifizierte Beamte im Rahmen der Netzwerkarbeit und stehen auch Bürgern mit Rat 
und Tat zur Seite. 
Die Polizei hat die originäre Aufgabe, allgemeine oder im Einzelfall bestehende Gefahren 
abzuwehren. 
Sie wird immer dann tätig, wenn Situationen, die im konkreten Fall, in absehbarer Zeit, mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden (zum Beispiel an Leib, Leben und 
Gesundheit eines Kindes) führen würden, zu beenden bzw. zu verhindern sind. Eine 
Gefahr ist dann konkret, wenn zu erwarten ist, dass sich ein Sachverhalt zu einem 
schädigenden Ereignis, beispielsweise für Leib und Leben, zuspitzen wird. 
Sind die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr unaufschiebbar, das heißt ist ein 
sofortiges Eingreifen durch die Polizei notwendig, um eine akute Gefahr für Leib, Leben 
und Gesundheit des Kindes abzuwenden, wird die Polizei eigenständig tätig. 
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Polizei Kenntnis einer lebensbedrohlichen 
Verletzung eines Kleinkindes erlangt und die Einschaltung des Jugendamts zur 
Gefahrenabwehr aus zeitlichen Gründen nicht zu verantworten wäre. 
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„Kinderschutz braucht starke Netze –doch nicht überall wo Netzwerk 
draufsteht ist Netzwerk drin“
Netzwerke sind mehr als Zusammenarbeit ! Abgrenzung zu Runden Tischen, 
Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreisen, Projekten ist wichtig!
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Verschiedene regionale und fachspezifische Netzwerke gibt es bereits in den 


Regionen (z.B. NW Gesunde Kinder)


Wie soll unser gemeinsames Kinderschutznetzwerk in Teltow-Fläming aussehen 


und funktionieren???
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Informelles Netzwerk
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Formelles Netzwerk
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Hinweis auf weitere spannende Themen: Welche Rollen spielen Kinder, 
Jugendliche und Eltern/Sorgeberechtigte in den Netzwerken?
Wo ist eine gemeinsame und wo eine getrennte Vorgehensweise 
angemessen?


Eltern /Sorgeberechtigte


JugendlicheKinder


Getrennte 
Verantwortlichkeiten


Getrennte Konzepte


Jugendhilfe


Gesundheitswesen


Justiz


Wirtschaft


Freizeitbereich
Getrennte oder 
gemeinsame 
Vorgehensweisen


Objektive 
Datengrundlagen 


vorhanden oder 
fehlen
Netzwerke fehlen 


oder sind 
vorhanden
Gemeinsame 


Arbeitsansätze 


fehlen oder werden 
bearbeitet


Schule


Gemeinsame 
Verantwortlichkeiten


Gemeinsame 
Konzepte


Kommune


Politik


Polizei
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Aufbau eines Netzwerkes in 4 Phasen 
(s. auch unter: Handlungsempfehlungen des Deutschen Vereins)


1. Phase Initiierung   
� Analyse der aktuellen Situation, der Bedarfe 


und Rahmenbedingungen
� Akteure im Sozialraum identifizieren 
� Interessen und Potentiale der verschiedenen 


Akteure definieren und berücksichtigen 
� Gemeinsame Ziele und Gewinnerwartungen


klären/erarbeiten 
� Kompetente Personen der entsprechenden 


Kooperationspartner auswählen und 
gewinnen


2. Phase Konstituierung 


� Verbindliche Strukturen schaffen 


� Organisatorische Fragen klären:  


-Wer ist wofür verantwortlich? 
Netzwerkmanagement!


-Welche Gremien sollen genutzt, erweitert 
oder neu eingerichtet werden?


-Welche Aufgabenverteilung braucht es?


3. Phase Stabilisierung 


� Zusammenarbeit auf Effektivität und 
Effizienz prüfen  


� Geht die Kooperation weit genug? 


� Welche Verbindungsfaktoren wirken 
stabilisierend? 


� Funktioniert die Balance zwischen 
Kooperation und Konkurrenz?


4. Phase Verstetigung und Evaluation 


� Erweiterung, Verkleinerung des Netzwerks 
oder Austausch der Partner? 


� Nachhaltigkeit des Erreichten und 
Ergebnistransfer nach Außen sichern


� Ergebnisse und Erfolge darstellen 


� Anschlussfähigkeit herstellen (nichts bleibt 
ewig ...)
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Fazit: Was trägt zu einer gelingenden Kooperation bei? Worüber sollten 
wir in der AGs am Nachmittag (u.a. ) reden?


Kooperation umfasst die Qualität und Intensität der freiwilligen 
weisungsungebundenen Zusammenarbeit / des Zusammenwirkens 
voneinander unabhängiger / gleichberechtigter Dienstleister und 
Verantwortungsträger zur Erreichung gemeinsam definierter Ziele bzw. zur 
Umsetzung von Gestaltungsaufgaben


Aspekte gelingender Kooperation


� Kompatibilität der Interessen und erkannten Bedarfslagen 
� Gemeinsame Ziele
� Geklärte Arbeitsbeziehung
� Kommunikation gestalten  
� Aufgabenverteilung
� Herstellung eines organisatorischen Rahmens  der Zusammenarbeit
� Netzwerkentwicklung  als Prozess
� Kontrakt / Kooperationsvereinbarung  
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Zum Stand und wie weiter im Aufbau des 


Kinderschutznetzwerkes in der Region TF


Im „Handbuch Kindeswohlgefährdung“ des Deutschen Jugendinstitutes heißt es: 


� „Kooperation und Koordination sind notwendige Strukturelemente erfolgreicher Hilfegestaltung 
im Einzelfall. 


� Vernetzung geht darüber hinaus. Sie ist ein Prozess, in dem Strukturen 
entwickelt werden, die die Kooperation unterschiedlicher Institutionen und 
Personen in ritualisierter Form absichern.“


Einen solchen Prozess, der über die in der Vergangenheit stattgefundenen, fallbezogenen 
Kooperationen hinausreicht, wird  in einem Projekt hier in Teltow-Fläming offensichtlich vom 
Landkreis bewusst gefördert und unterstützt. Eine diesbezüglich hoch qualifizierte
Koordinatorin (Case Managerin: Fall- und Systemsteuerung im Kinderschutz), 
Qualifizierungskonzepte für Kinderschutzfachkräfte und Arbeitskreise, Fachtagungen und
Öffentlichkeitsarbeit wurden erfolgreich auf den Weg gebracht und in Brandenburg tätige 
Kooperationspartner wie die Fachstelle Kinderschutz und unser Fortbildungsinstitut  wurden 
einbezogen.
Für diese ersten Ergebnisse – herzlichen Glückwunsch und die besten 
Wünsche für die Weiterarbeit beim Aufbau eines  Kinderschutznetzwerkes .


 





